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Verhandlungen

des

schweizerischen Juristenvereins
zu Zirich den 8. und 9. September 1890,

Referat

des Herrn Oberrichter Dr. ¥. ULricH in Ziirich.

Der eidgenissische Generalanwalt und die ihm
einzuriumenden Befugnisse de lege ferenda.

Vorbemerkung.

Durch das Bundesgesetz tiber die Bundesanwalt-
schaft vom 28, Juni 1889 ist das Amt des stdndigen eidge-
nossischen Generalanwaltes, das schon unter der frihern Bundes-
gesetzgebung bestanden hatte, spdter aber nur noch ad hoc be-
setzt worden war, wieder hergestellt worden,

Das Comite des schweizer. Juristenvereins hat dieses neu ge-
schaffene Institut zum Gegenstand der diesjihrigen Verhandlungen
bestimmt, und zwar speziell mit Riicksicht auf die dem eidgen,
Generalanwalt de lege ferenda einzuriumenden Befugnisse,

Das vorliegende Referat bezweckt, die Discussion hieriiber
einzuleiten, indem es zundchst den frithern Rechtszustand bis zum
Erlass des Eingangs genannten Bundesgesetzes, und sodann den
durch das letztere geschaffenen neuen Rechtszustand im Hinblick
auf die wiinschbaren gesetzlichen Erginzungen und Erweiterungen
in kurzen Ziigen darzustellen sucht.

Als Anhang soll nach dem Wunsche des Comites eine kurze
Uebersicht der Organisation und des Geschiftskreises der Staats-
anwaltschaft in den wichtigern neuern Gesetzgebungen des Aus-

landes, sowie in den verschiedenen schweizerischen Cantonen ge-
geben werden.
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Die eidgendssische Bundesanwaltschaft bis zum Bundesgesetz
vom 28. Juni 1889.

Die schweiz. Bundesverfassung von 1848 bestimmte
in Art. 107, unter dem Titel ,Bundesgericht“:

»Die Bundesgesetzgebung wird das Nihere bestimmen:
a) tiber Aufstellung eines Staatsanwaltes . ....“

Gesetzlich normirt wurde das Institut zunichst durch
das Gesetz iiber die Organisation der Bundesrechts-
pflege vom 5. Juni 1849 (bes. Art. 43—46 Titel: Bundes-
anwaltschaft), welches hieriiber folgende Bestimmungen enthilt :

Der Bundesrat ernennt einen Generalanwalt fir die
ganze Eidgenossenschaft, der unter seiner Aufsicht und Leitung
steht und dessen Amtsdauer immer mit derjenigen des Bundes-
rates selbst zu Ende geht. Dem Generalanwalt wird fir
jede einzuleitende Untersuchung ein Bezirksanwalt beigegeben,
der die Anklage bei dem eidgen. Verhor- oder Untersuchungs-
richter und beim Assisenhofe zu betreiben hat. Dessen Ver-
richtungen konnen iibrigens auch dem Generalanwalte iber-
tragen werden. Als Obliegenheiten des letztern werden,
»,neben den Pflichten, deren Erfillung ihm durch besondere
Gesetze iibertragen werden wird“, in Art. 45 namentlich be-
zeichnet:

die Besorgung der Verrichtungen der Staatsanwaltschaft
bei der Anklagekammer und dem Cassationsgericht (des
Bundesgerichtes);

die Ueberwachung der Bezirksanwilte und der FErlass
der notigen Weisungen an dieselben;

die Erteilung von Auftrigen an die Staatsanwilte und
Strafpolizeibeamten der Cantone und ihre Untergebenen, mit
Hinsicht auf die Verfolgung von Verbrechen und Vergehen,
die in die Befugniss des Bundesgerichtes einschlagen?);

) Die Art. 78 und 79, unter dem Titel: ,Verhéltniss zu den Behorden
der Cantone etc.“ enthalten diesfalls noch folgende Vorschriften, die auch
in Art. 25 des neuen Org.-Gesetzes von 1874 iibergegangen sind: ,Die
fiir die eidgen. Rechtspflege aufgestellten Behiorden und einzelnen Beamten
kénnen alle Amtshandlungen, fiir welche sie zustindig sind, in jedem
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endlich (in Art. 84 Abs. 3) auch die Aufsicht iiber die
(cantonalen) Gefingnisse und die Anordnung der erforder-
lichen Sicherheitsmassregeln, mit Bezug auf eidgendssische
Straf- und Untersuchungsgefangene,

Der Generalanwalt und die Bezirksanwilte stellen ihre
Antrage vor (Gericht nach eigener freier Ueberzeugung (Art. 46
Abs. 2). Sie unterliegen keiner Recusation seitens der Par-
teien; dagegen wird der Bundesrat in Ausstandsfillen von
Amteswegen oder auf das Gesuch eines Beteiligten die Be-
sorgung des betreffenden Geschiftes einem andern Beamten
iibertragen (Art. 62). — Mit Bezug auf die Wahlart und
Wahlfahigkeit (spez. auch Unfahigkeit wegen naher Ver-
wandtschaft mit einem andern eidgen. Justizbeamten), Be-
eidigung (durch den Bundesrat) und Entlassung gelten die
nidmlichen Vorschriften wie fiir die iibrigen eidgen. Justiz-
beamten (Art. 52 —55).

Eine Erweiterung erhielten die Befugnisse des Bundes-
anwaltes sodann durch das Gesetz betr. das Verfahren
bei Uebertretungen fiscalischer und polizeilicher
Bundesgesetze vom 30. Juni 1849.

Nach Art. 19 desselben kann die Bundesanwaltschaft
in dem Processe auftreten, ,wer auch der Richter sei, der
denselben beurteilt, also auch vor den cantonalen Ge-
richten, denen das Gesetz (Art. 16) die Beurteilung dieser
Fille zuweist!) (mit Vorbehalt der Cassationsbeschwerde an’s
Bundesgericht Art. 18). Ob von dieser Facultit in praxi
wirklich Gebrauch gemacht wurde, ist dem Referenten nicht
bekannt geworden; in der Regel wird die Vertretung der
Interessen des Bundes den cantonalen Anklagebehorden iiber-
lassen worden sein.

Canton der Eidgenossenschaft vornehmen, ohne vorher die Einwilligung
der Cantonsbehorden einzuholen (doch sollen die Cantonsregierungen hievon
beforderlich in Kenntniss gesetzt werden), — Den zur Beforderung der
Rechtspflege gestellten Begehren der eidgen. Gerichts- und Strafpolizei-
beamten sollen die Cantonalbehdrden in ihrem Amtskreis eatsprechen.“

1) Ueber den Umfang der heutigen Anwendbarkeit dieses Gesetzes
vergl. Wolf, Schweiz. Bundesgesztzgebung S, 433 Anmerk., zu Art. 1.
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Unterm 20. Dec. 1850 erliess die Bundesversammlung,
»in weiterer Ausfilhrung der Art. 43, 44 und 45 des Gesetzes
iiber die Organisation der Bundesrechtspflege“, ein Spezial-
gesetz iiber den Geschéftskreis und die Besoldung
des Generalanwaltes, wodurch demselben, ausser dem
Geschiftskreis, den die bereits erwihnten beiden Gesetze ihm
anwiesen, noch folgende Greschiifte iibertragen wurden:

1. Die Voruntersuchung in allen streitigen Fillen von
Heimatlosigkeit und die Stellung diesfilliger Antriige an das
Justiz- und Polizeidepartement zu Handen des Bundesrates.

2. Die Fiihrung von Civilprocessen vor dem Bundesgericht
im Interesse des Bundes;

3. Die Besorgung oder Begutachtung anderer Rechts-
sachen, die ihm vom Bundesrate oder den Departementen
zu diesem Behuf iiberwiesen werden.

Die Besoldung des Generalanwaltes wurde auf Fr. 4300
(excl. Reisespesen etc.) festgesetat.

Das Gesetz iiber die Bundesstrafrechtspflege
vom 27. August 1851 normirt die Befugnisse der Bundes-
anwaltschaft in Uebereinstimmung mit dem Organisations-
gesetz speciell mit Bezug auf den eidgen. Strafprocess. Sie
ist ,in der Person des Generalanwalts oder der Bezirksan-
wilte das Organ des Bundesrates bei den Gerichtsbehgrden“
(Art. 6). Bei gemeinen Vergehen schreitet der Generalanwalt
auf die Aufforderung des Bundesrates oder von sich aus ein,
wihrend zur Verfolgung politischer Vergehen eine vorlaufige
Entscheidung des Bundesrates erforderlich ist (Art. 4). —
Im zweiten Titel, Art.11—16, werden die Competenzen der
Bundesanwaltschaft mit Bezug auf die gerichtliche Poli-
zei, an deren Spitze sie steht, niher umschrieben. Die
eidgendssischen und cantonalen Polizei-Organe haben ihr
iiber die von ihnen entdeckten, in die Bundescompetenz
fallenden Uebertretungen und ihre diesfilligen Erhebungen
und Massregeln Bericht zu erstatten (Art. 14); sie verfiigt
die gerichtliche Verfolgung (vorbehiltlich Art. 4) und iber-
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liefert die Angeschuldigten und Verdichtigen dem eidgen.
Untersuchungsrichter (Art. 16), der seine Function erst auf
Requisition der Bundesanwaltschaft beginnt (Art. 19). Im
iibrigen ist ihre Mitwirkung bei der Voruntersuchung (Tit. 3
des Gesetzes) auf die Kenntnissnahme vom Gang der Unter-
suchung und der Untersuchungsacten beschrinkt (Art. 22);
der Bundesanwalt ist nicht befugt, von sich aus Unter-
suchungshandlungen — mit Ausnahme der polizeilichen Fest-
stellungen — vorzunehmen oder zu veranlassen, sondern er
hat die erforderlichen Requisitionen an den Untersuchungs-
richter und nétigenfalls an die Anklagekammer des Bundes-
gerichts — unter deren Aufsicht und Leitung der Unter-
suchungsrichter steht — zu richten (Art. 20, 21 und 25).
Art. 26 iibertrigt dem Bundesanwalt die bereits in Art. 84
des Org.-Gesetzes vorgesehene Aufsicht iiber den Unter-
suchungsverhaft. — Die hauptsidchlichste Tétigkeit der Bun-
desanwaltschaft im Strafprocess beginnt jedoch erst mit
der ihr obliegenden Stellung der Anklage und deren Ver-
tretung im Hauptverfahren vor den Assisen (Tit. 4 und 5
des Gesetzes).

Die beziiglichen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen
im wesentlichen den auch anderwirts fiir das schwurgericht-
liche Verfahren bestehenden Normen, und brauchen deshalb
hier nicht im Einzelnen dargestellt zu werden. Sie lassen
sich dahin zusammenfassen, dass der Staatsanwaltschaft ausser
der Stellung der Anklage die Fihrung des Belastungsbe-
weises und die (miindliche) Begriindung der Anklage vor den
Geschwornen, sowie die Antragstellung mit Bezug auf den
Straf- und Civilpunkt obliegt (vergl. bes. Art. 29 und 30,
41, 5, 70, 71, 84, 89, 91, 100, 102, 115 und 119). — Die
folgenden Titel des Gesetzes (6—10) enthalten Bestimmungen
tiber die Mitwirkung und processualische Stellung der Bundes-
anwaltschaft im Contumacialverfahren (131), bei Cassation
(135, 3, 143) und Revision (160 a), — sowie bei Begnadigung
(172) und Rehabilitation (178). — Gemdass Art. 189 sind
auch die Beamten der Bundesanwaltschaft im Falle von
Pflichtverletzungen der Disciplinargewalt des Bundes-Ge-
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richtes und seiner Kammern unterstellt, wenigstens wihrend
der Sitzungen.') —— Endlich bestimmt Art. 193, dass Erlasse
und Befehle der Bundesanwaltschaft in der ganzen Eidge-
nossenschaft executorisch sein sollen. Die Veollziehung der
rechtskriftigen Btrafurteile ist dagegen Sache des Bundes-
rates (Art. 194 f1.), der sich dazu natiirlich auch der Hiilfe
der Bundesanwaltschaft bedienen kann.

Im Anschluss an das eidgen. Strafprocessgesetz ist noch
einer Specialbestimmung des Bundesgesetzes iiber die
Verantwortlichkeit der eidgen. Behiérden und Beam-
ten (vom 9. December 1850) zu erwihnen, welches in Art. 27
fiir die Anklagestellung beim Bundesgericht gegen Mitglieder
der Bundesversammlung oder von ihr gewihlte Behorden und
Beamte die Ernennung eines besondern Staatsanwaltes vor-
schreibt.

Materiell ist fir die Competenzumschreibung des Bun-
desanwalts namentlich noch von Bedeutung das Gesetz
iiber das Bundesstrafrecht der schweizer. Eidgenossen-
schaft vom 4. Hornung 1853, das in seinem zweiten Abschnitt
(Art. 36 ff.) die einzelnen von Bundes wegen zu verfolgen-
den Verbrechen definirt. — Mit Bezug auf dieselben liegt
die strafrechtliche Verfolgung, gemiss den bereits angefiihrten
Bestimmungen des Bundesstrafprocesses, der Bundesanwalt-
schaft ob, sofern deren Beurteilung durch die Bundesassisen
erfolgt, was nach Art. 73 blos bei den in Art. 36—52 ent-
haltenen politischen Verbrechen (Hochverrat gegen die
Eidgenossenschaft, Aufruhr und Gewalttat gegen Bundes-
behorden, Verbrechen gegen das Vélkerrecht und politische
Verbrechen anlasslich einer eidgen. Intervention) unbedingt
der Fall ist, wihrend die Untersuchung und Beurteilung
aller iibrigen, im Gesetze vorgesehenen Verbrechen und Ver-
gehen?) ,in der Regel® (vorbehiltlich abweichender Anord-
nung des Bundesrates) den Cantonalbehdrden zugewiesen

) Im iibrigen steht der Bundesanwalt nach Art. 37 des Verantwort-
lichkeitsgesetzes (v, 9. Dec. 1850), als vom Bundesrat gewihlter Beamter,
auch unter dessen Disciplinargewalt.

%) Es sind dies namentlich Amtsvergehen von Bundesbeamten (Tit. 4)
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wird, wobei eine Mitwirkung der Bundesanwaltschaft nicht
(wie nach dem Ges. betr. fiscal. Uebertretungen u. s. w.)
stattfindet.

Damit ist im wesentlichen der XKreis der Befugnisse
umschrieben, welche der Bundesanwaltschaft unter der Herr-
schaft des Organisationsgesetzes von 1849 und der daran
ankniipfenden Gesetzgebung eingeriumt waren. Bekanntlich
ist nun aber schon in dieser frithern Periode eine factische
Modification des gesetzlich normirten Zustandes dadurch her-
beigefithrt worden, dass die Bundesversammlung in Folge
der Demission des damaligen Generalanwaltes, Hrn. Awmiet,
auf eine bez. Bofschaft des Bundesrates vom 4. September
1856 unterm 23. gleichen Monats den Beschluss fasste, ,der
Bundesrat sei ermichtigt, die Stelle des eidgen. General-
anwaltes einstweilen unbesetzt zu lassen,“ in der Meinung,
dass die Geschifte desselben anderweitigen Beamten des
Justiz- und Polizeidepartements, bezw. ad hoc ernannten
Anwilten ibertragen werden. — Dieser Zustand, der fortan
de facto bestehen blieb, erhielt seine gesetzliche Sanction
durch das in Folge der Bundesverfassung von 1874 neu er-
lagssene Gesetz iiber die Organisation der Bundes-
rechtspflege vom 27. Brachmonat 1874, welches in
Art. 37 lediglich bestimmt: ,Der Bundesrat bezeichnet
in jedem einzelnen Falle den Bundesanwalt,* und
sowohl die Bestimmungen des frithern Organisationsgesetzes
von 1849 als des Specialgesetzes iiber den Geschiiftskreis
des Generalanwaltes von 1850 ausser Kraft setzt (Art. 64
Z. 1 und 2). — Dabei blicben aber natiirlich die Be-
stimmungen der anderweitigen oben angefiihrten noch in
Kraft stehenden Bundesgesetze, namentlich desjenigen iber

— offentliche Beschimpfung oder Verleumdung von Bundesbehérden (Tit. 5),
Filschung oder filschliche Geltendmachung von Bundesacten, falsches
Zeugniss vor Bundesbehorden, Uebertretung der Landesverweisung und
Beihiilfe zu derselben, Schidigung von Telegrafenleitungen und Stérung
des Betriebes, Gefihrdung von Post- und Eisenbahnziigen. Vergl. dazu
Wolf, B.-Gesetzgebung S. 279 Nr. 3 zu Art. 77 des B.-Strafrechts und
L. Weber in Zeitschr. f. schweiz, Strafr. I. S. 374 ff.
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die Bundesstrafrechtspflege, auch fiir den ad hoc bestellten
Bundesanwalt in Geltung, soweit dieselben iiberhaupt auf
eine nicht stindige Beamtung practisch anwendbar sind. Da-
gegen ist die Ernennung von Bezirksanwilten im neuen Ge-
setz nicht mehr vorgesehen.

Allein schon bald nach Inkrafttreten des neuen Organi-
sationsgesetzes machte sich das Bediirfniss nach einer ein-
heitlicheren Centralgewalt auf dem Gebiete des Bundesstraf-
rechts, namentlich auch des Polizeiwesens, geltend. KEs fan-
den diesfalls verschiedene Anregungen statt, woriiber in der
Botschaft des Bundesrats und dem Bericht der national-
ratlichen Commission zum Gesetz iiber die Bundesanwalt-
schaft (Bundesbl. 1889. III 8. 627 ff. und 825 ff.) das Nihere
enthalten ist, worauf hier verwiesen werden kann. — Zu
einem Abschluss und Resultate fiihrten diese Anregungen
jedoch erst in Folge der bekannten politischen Kreignisse
der Jahre 1888 und 89, welche den Bundesrat veranlassten,
der Bundesversammlung den Entwurf eines (iesetzes iiber
die Bundesanwaltschaft vorzulegen. Es geschah dies mit
der bereits erwidhnten Botschatt vom 15. Juni 1889. Die
Bundesversammlung trat sofort in die Beratung des Gesetzes
ein, und schon am 28, Juni wurde dasselbe — mit einigen
Abinderungen gegeniiber dem bundesritlichen Entwurf —
von beiden Riten einstimmig angenommen.') Durch Be-
schluss des Bundesrats vom 1. October 1889 wurde der
Beginn der Wirksamkeit des Gesetzes auf den 15. October
1889 angesetzt (s. Amtl. Samml, N. F. II. I. S. 243 ff.).

Zum Bundesanwalt wurde bekanntlich der thurgauische
Staatsanwalt, Hr. Stinderat Scherb ernannt, der sein Amt
sofort antrat (S. B.-BL 1889 IV. S. 247).

Aufgabe und Zweck der folgenden Erdrterungen
soll es nun sein, die organisatorische Stellung und den Ge-

1 Ueber die Verhandlungen der Bundesversammlung siehe ansser dem
bereits citirten nationalriitlichen Commissionalbericht (Berichterstatter Suter)
vom 25. Juni 1889 die Referate der Neuen Ziircher Zeitung Nr. 176 2. Bl,,
178 2., 1791, . 2. v, 1889 und Zeitschrift f. schweiz. Strafrecht II. S. 395 ff.
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schiftskreis der neu geschaffenen Bundesanwaltschaft sowohl
auf Grund der gegenwiirtig bhestehenden Gesetzgebung als
namentlich auch mit Riicksicht auf eine kiinftige nihere ge-
setzliche Normirung und Erweiterung ihrer Competenzen dar-
zustellen und zu beleuchten. — War auch die unmittelbare
Veranlassung zum Erlass des Gesetzes zunichst eine #dussere,
in der mangelhaften Organisation unserer Fremdenpolizei be-
griindete, und trigt in Folge dessen das Gesetz in seiner
jetzigen Fassung gewissermassen eine politische Signatur,
so ist doch nicht ausser Acht zu lassen, dass schon bei
Schaffung des Gesetzes auch andere Motive und Erwigungen
mitgewirkt haben. Insbesondere beabsichtigte man, wie aus
der Botschaft des Bundesrats und dem Bericht der national-
ritlichen Commission ersichtlich ist, in der Person des
Bundesanwalts, ausser einem eidgenossischen Staatsanwalt
und Chef der gerichtlichen Polizei, auch einen ,Kriminalisten
des Bundes“, wie man ihn nannte, zu gewinnen, dessen Mit-
wirkung namentlich den in Aussicht genommenen und theil-
weise bereits im Gange befindlichen Revisionsarbeiten auf
dem Gebiete des Bundesstrafrechtes, sowie der Ausbildung
und einheitlichen Anwendung der eidgen. Gesetzgebung iiber-
haupt zu Statten kommen sollte. (S. Botschaft des B.-Rats
S. 631 und nat.-rdtl. Comm.-Bericht S. 829 f)

Alle diese Obliegenheiten des Bundesanwaltes hat das
Gesetz, wie die Botschaft des Bundesrats (S. 652) selber
sagt, nur in sehr allgemeinen Umrissen angedeutet, indem
man annahm, ,es werde die passende Abgrenzung seiner
Aufgaben in der Praxis und durch spezielle Verfiigungen der
Oberbehorden in gegebenen Momenten herbeigefiihrt werden.*
Mag diese Voraussetzung auch fiir einen nicht unbedeutenden
Theil des Geschiftskreises der Bundesanwaltschaft durchaus
zutreffen, so kann doch andrerseits kaum bestritten werden,
dass die eigentlich strafrechtlichen und polizeilichen, wie
auch allfillige civilrechtliche Competenzen derselben eine ge-
nauere gesetzliche Regelung wiinschbar machen, als sie im
gegenwirtigen Gesetze enthalten ist, — Dabei wird sich von
selber die weitere Frage ergeben, in welchen Punkten und
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auf welchen Gebieten eine Erweiterung der Befugnisse des
Bundesanwaltes — gegeniiber dem derzeitigen gesetzlichen
Zustande — zu empfehlen sei?

Ueber die Frage, in welcher Weise die beziigliche ge-
setzliche Regulirung am zweckmissigsten erfolge, soll am
Schlusse noch das Notige bemerkt werden.

Die eidgendssische Bundesanwaltschaft nach dem Bundes-
gesetz vom 28. Juni 1889 und de lege ferenda.

1. Die organisatorische Stellung des Generalanwaltes.

Nach Art. 2 des neuen Bundesgesetzes wird der General-
anwalt (wie schon unter dem frithern (Gesetze s. o. S. 484) vom
Buandesrate gewihlt und steht unter dessen Aufsicht. Im
Entwurt des Gesetzes (Bdsbl. 1889 III S. 633) hatte der
Bundesrat beantragt, denselben dem eidgen. Justiz- und
Polizeidepartement zuzuteilen. Die Aenderung erfolgte erst
in der Beratung des Gesetzes durch den Nationalrat, in der
Absicht, demn Bundesanwalt eine selbstindigere Stellung zu
geben. — Mit Bezug aunf Wahlfshigkeit, Wahlart, Beeidi-
gung, Amtsdauer, Verantwortlichkeit u. s. w. gelten teils
die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften betr. die Bundes-
beamten, teils die speziellen der Art. 5 und 19 des Ge-
setzes iiber die Organisation der Bundesrechtspflege von
1874, die im wesentlichen mit den bereits oben reproduzirten
des alten Gesetzes iibereinstimmen; das n#mliche wird auch
zu sagen sein mit Bezug auf allfillige Recusationen, obgleich
hier das neue Org. - Gesetz keine dem Art. 62 des alten
entsprechende Bestimmung mehr enthilt (s. o. S. 485).1)

Von einer Wiederherstellung der frithern Bezirksan-
wilte hat das neue Gesetz Umgang genommen, weil hiefiir
kein Bediirfniss vorhanden war, da die beziiglichen Functionen

) Der von Hrn, Bundesrichter Hafner redigirte Entwurf eines neuen
Organisationsgesetzes stellte dagegen in Art. 18 und 19 den Bundesanwalt
beziigl, der Recusirbarkeit den Mitgliedern des Bundesgerichtes gleich und
iiberbindet den Entscheid dariiber dem Bundesrat (Art. 21, 4),
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teils vom Generalanwalt selbst, teils von den Kantonalbe-
hérden bzw. ad hoc ernannten Vertretern der Bundesanwalt-
schaft besorgt werden konnen. Der Art. b des Gesetzes er-
michtigt den Bundesrat, ,fiir Fille besondern Bediirfnisses®
solche Vertreter zu bestellen, und deren Entschidigung za
bestimmen, und zwar werden dieselben, nach dem Wortlaut
des Gesetzes und dem Inhalt der Botschaft (S. 632), dem
Bundesanwalte sowohl coordinirt als subordinirt werden
konnen.

Was nun die rechtliche Stellung des Bundesanwaltes
gegeniiber dem Bundesrate betrifft, so enthilt das neue Ge-
setz, mit Ausnahme der Bestimmung, dass der Generalanwalt
unter der Aufsicht des Bundesrates stehe, hieriiber keinerlei
spezielle Festsetzung.!) — Allerdings ist im weitern gesagt
(Art. 3 des Gesetzes), dass dem Bundesanwalt, ausser den-
jenigen Functionen, welche ihm durch die Bundesgesetz-
gebung iibertragen sind, auch die Besorgung von Arbeiten
auf dem Gebiete des Strafrechts iiberbunden werden kann,
welche in den Geschiftskreis des eidgen. Justiz- und Polizei-
departements fallen, und dass er ,auf besondere Weisung hin®
die Eidgenossenschaft vor Gericht zu vertreten hat. — Allein
fiir die Frage der Selbstindigkeit oder Abhingigkeit des
Bundesanwalts innerhalb seiner gesetzlichen Competenz folgt
hieraus nichts. — Beim Schweigen des Gesetzes wird daher
diese Frage nach allgemeinen Grundsitzen dahin zu beant-
worten sein, dass der Bundesanwalt als Beamter des Bundes,
und in analoger Stellung wie die Staatsanwaltschaften der
meisten Léadnder und Kantone (s. Anhang), als Organ der
obersten Administrativgewalt, des Bundesrates, zu betrachten
und dessen Weisungen zu befolgen verpflichtet ist. — Es
liegt daher vollstindig in der Hand der Oberbehorde, inwie-
weit sie dem DBundesanwalte eine selbstindige (in diesem
Falle abgeleitete) Competenz einrdumen, bzw. dessen freies

1) Art, 44 des alten Org.-Ges. von 1849 und Art. 7 Abs. 2 des noch
in Kraft stehenden Gesetzes iiher die Bundesstrafrechtspflege bestimmen
ausdriicklich, dass der Bundesanwalt unter der ,Leitung* des Bundes-
rates steht,
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Ermessen walten lassen will, da das gegenwirtige Gesetz
auch keine die Freiheit der Antragstellung vor den Gerichten
ausdriicklich garantirende Bestimmung mehr enthilt, wie
Art 46 des Org.-Gesetzes von 1849 (s. o. S, 484). — Die Be-
stimmungen des Gesetzes iiber die Bundesstrafrechtspflege
(Art. 6 ff., s. 0.8S.486) beziehen sich nur auf die Stellung
des Bundesanwaltes zu den andern Justizbehorden (Gerichten,
Untersuchungsrichter) mit Bezug auf die einzelnen gericht-
lichen Handlungen, und kommen fiir die vorwiirfige Frage
nicht weiter in Betracht.

Bekanntlich besteht mit Bezug auf die Frage der orga-
nisatorischen Stellung der Staatsanwaltschaft eine wissen-
schaftliche Stromung,!) welche derselben die Stellung einer
durchaus selbstindigen Justizbehorde (analog den Gerich-
ten) anweisen mochte, wahrend tatséichlich die Staatsan-
waltschaft fast iiberall der obersten Administrativ-, resp.
Justizverwaltungsbehorde (Justizministerium oder Departe-
ment) unterstellt ist. —- Wir halten es um so weniger fiir
ggboten, diese Frage hier speciell mit Riicksicht auf den
eidgen. Generalanwalt zu einer ndhern Erorterung zu bringen,
als wir der Ansicht sind, dass gerade der Umstand, dass der
Bundesanwaltschaft nicht bloss gerichtliche, sondern auch
administrative, namentlich polizeiliche Functionen iibertragen
sind, deren Unterstellung unter die Executivgewalt des
Bundes im Interesse einer einheitlichen Handhabung dieser
Befugnisse als gerechtfertigt erscheinen lisst, — und als
andererseits wohl nicht zu befiirchten steht, dass die Selb-
stindigkeit des Urteils und der Entschliessung des jeweiligen
Inhabers der Stelle in praxi allzusehr geschmilert werde. —
Wir glauben daher nicht, dass die organisatorische Stellung
der Bundesanwaltschaft in der erwihnten Richtung zu einer
vom gegenwirtigen Rechtszustand abweichenden gesetzlichen
Normirung Veranlassung biete, wol aber diirfte ihre rechtliche
Stellung zum Bundesrate im angedeuteten Sinne noch einen
bestimmtern gesetzlichen Ausdruck finden.

) Vergl. z. B. v. Holtzendorff, die Reform der Staatsanwaltschaft (Ber-
lin 1864),
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2. Die Befugnisse des Generalanwaltes.

Nach Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes iibt der General-
anwalt diejenigen Functionen aus, welche ihm durch die
Bundesgesetzgebung iibertragen sind. Das (Gesetz hebt als
wichtigste derselben hervor: Die strafrechtlichen gemiiss
dem Gesetze iiber die Bundesstrafrechtspflege, die Ueber-
wachung der Fremdenpolizei, die Besorgung von Arbeiten
auf dem Gebiete des Strafrechts und endlich die Vertretung
des Bundes vor Gericht. |

Diese Aufzdlung will selbstverstindlich keine erschopfende
sein, wie schon aus der allgemeinen Verweisung auf die gegen-
wirtige und zukiinftige Bundesgesetzgebung hervorgeht. Es
fragt sich daher: welches sind die dem Generalanwalte nach
der bestehenden Gesetzgebung bereits zustehenden Befugnisse,
und welche weitern sollen und kénnen ihm durch die Gesetz-
gebung ferner ibertragen werden? Die Beantwortung der
letztern Frage setzt diejenige der erstern voraus. Fir die
Untersuchung derselben unterscheiden wir folgende Categorien
der bundesanwaltlichen Functionen:

a) polizeiliche,

b) strafrechtliche (bezw. processualische),

¢) civilrechtliche,

d) rein administrative.

Die polizeilichen Functionen, die begrifflich teils unter
die strafrechtlichen, teils unter die administrativen zu subsu-
miren wiren, rechtfertigen ihrer Bedeutung und besondern
rechtlichen Natur wegen u. E. auch eine getrennte Behandlung.

a) Die polizeilichen Functionen des Bundesanwalls.

Die wichtigste der hier in Betracht fallenden Functionen
des Bundesanwaltes ist die Ueberwachung und Mitwirkung
bei der Fremdenpolizei, welche bekanntlich den unmittel-
baren Anlass zum Erlass des Gesetzes gegeben hat, wenn
gleich sie erst in der Berathung des Stinderats eine ausdriick-
liche gesetzliche Formulirung (in Art. 3 Abs, 2) erhalten
hat. (S. Zeitschr. f. schweiz. Strafrecht I. 8. 397.) Gemiss
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Art. 102 (alt 90) Ziff. 8—10 und Art. 70 (alt 57) der Bundes-
verfassung!) wurde die Handhabung der sogen. politischen
Fremdenpolizei von jeher als Sache des Bundes, speciell des
Bundesrates betrachtet. Bis zum Erlasse des Gesetzes iiber die
Bundesanwaltschaft bestand fiir dieselbe aber kein besonderes
Organ, sondern sie gehorte (laut Beschluss des Bundesrats
betr. die Organisation seiner Departemente vom 7. Juli 1887
Art. b Ziff. 13) zum Geschiiftskreis des Justiz- und Polizei-
departements, dem in Folge Bundesbeschlusses vom 23. Mirz
1888 hiefiir ein besonderer Canzleisekretir beigegeben war.

Bei Beratung des Gesetzes in der Bundesversammlung
wurde (von Nationalrat Locher) die Frage angeregt, ob nicht
die beziiglichen Functionen einem besondern Bundespolizei-
kommissdr neben dem eigentlichen Bundesanwalt zu iber-
tragen seien, hierauf aber dazumal nicht weiter eingetreten.
(Vgl. ,N. Z. Ztg.“ Nr. 176, 2.) Immerhin ist es wohl denk-
bar, dass die Mannigfaltigkeit der bundesanwaltlichen Funk-
tionen in Zukunft eine derartige Ausscheidung und Trennung
der polizeilichen von den gerichtlichen Obliegenheiten und die
Bestellung besonderer Beamter der Bundesanwaltschaft fiir die
betreffenden Geschiftskreise als zweckmissig und wiinschbar
erscheinen lisst.

Das Gesetz beschrinkt nun zwar den Wirkungskreis des
Bundesanwaltes mit Riicksicht auf die Fremdenpolizei wenig-
stens scheinbar wieder, indem es deren Ueberwachung dem
Bundesanwalte nur zuweist ,in Bezichung auf Handlungen,
welche die innere oder #ussere Sicherheit der Schweiz ge-
faihrden¥, und es wurde diese ,Beschrinkung im National-
rate durch eine ausdriickliche Protocollerklirung (von Forrer)

) Lautend : Art, 102 Z. 8: Er (der Bundesrat) wahrt die Interessen
der Eidgenossenschaft nach Aussen, wie namentlich ihre volkerrechtlichen
Beziehungen, und besorgt die auswirtigen Angelegenheiten iiberhaupt.

Z. 9: Er wacht fiir die dussere Sicherheit ete.

Z. 10: Er sorgt fiir die innere Sicherheit der Eidgenossenschaft, fiir
Handhabung von Ruhe und Ordnung.

Art, 70 ist der bekannte Ausweisungsparagraph, mit Bezug auf Fremde,
welche die innere oder dussere Sicherheit der Kidgenossenschaft gefiihrden.
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hervorgehoben und constatirt (s, ,N. Z. Ztg. Nr. 179, 2).
— Unseres Erachtens kann derselben keine weitergehende
Bedeutung zukommen, als dass die Competenz des Bundes-
anwalts eben, wie die des Bundes iiberhaupt, auf die sogen.
politische Fremdenpolizei beschrinkt bleibt, wihrend die ge-
wohnliche Fremdenpolizei — betr. Niederlassung, Aufenthalt
etc. — wenigstens in erster Linie, so weit sie mit jener nicht
collidirt, Sache der Kantone ist, woran natiirlich auch durch
das Bundesgesetz nichts gedndert werden wollte.

Eine mehr oder weniger selbstverstindliche Folge dieser
dem Bundesanwalt iibertragenen Befugniss zur Ueberwachung
der Fremdenpolizei im angedeuteten Sinne ist sodann, dass
demselben auch die Ueberwachung und notigenfalls natiirlich
auch die selbstindige Fihrung und Vervollstindigung der beztig-
lichen Untersuchungen (durch die kantonalen Behérden), so-
wie die Antragstellung auf Anwendung von Art. 70 der
Bundesverfassung — Ausweisung von Fremden, welche die
innere oder Z“ussere Sicherheit der Eidgenossenschaft gefihr-
den — zusteht.

Bekanntlich hat die Handhabung der Fremdenpolizei im
allgemeinen und die letzterwihnte Befugniss des Bundesrates
insbesondere schon in fritherer Zeit zu der, in jiingster Zeit
wiederholten Forderung Anlass gegeben, es michte die Frem-
denpolizei, und speciell auch die Voraussetzungen, unter denen
eine Landesverweisung zuldissig ist, durch ein besonderes
Gesetz geregelt werden (vergl. Blumer-Morel, Handb. d. B.-R.
IL. S. 246 ff). — Wir verkennen die Wiinschbarkeit einer
gesetzlichen Regelung dieser Materie keineswegs, indem eine
solche in der Tat dazu beitragen kann, derartigen Massregeln
auch den Schein der Willkiir zu nehmen. Andrerseits ist
aber wol im Auge zu behalten, dass eine gesetzliche Nor-
mirung polizeilicher Functionen niemals in der erschiopfen-
den Weise mdoglich sein wird, dass dadurch alle denkbaren
Fialle genau umschrieben und vorgesehen werden., Es wird
daher der competenten Behirde immer eine gewisse Latitude
gelassen werden miissen, innerhalb deren sie auf ihr freies

Ermessen im einzelnen Falle angewiesen ist, und es ist des-
Zeitschr, fiir schweizerisches Rechi. Neue Fdlge IX. 39
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halb vorauszusehen, dass auch ein beziigliches Gesetz die
Vertreter dieses Postulates nie vollstindig befriedigen wiirde.
Weitere Erorterungen iiber diese Frage unterlassen wir hier,
da sie nicht notwendig in den Rahmen der Aufgabe gehéren,
und die Befugnisse des Bundesanwalts mit Bezug auf die
Fremdenpolizei schon durch das vorliegende Gesetz u. E. in
geniigender Weise geregelt sind.

Dagegen ruft noch einer etwas einlidsslichern Erorterung
die Frage nach der Stellung und Competenz des Bundesan-
walts gegeniiber den cantonalen Behorden, namentlich den
cantonalen Polizeiorganen.

Auffallenderweise bestehen iiber dieses practisch so wich-
tige Verhiltniss bis zur Stunde nur sehr mangelhafte gesetz-
liche Vorschriften. Art. 25 Abs. 2 des Org.-Gesetzes betr.
die Bundesrechtspflege verpflichtet — in Uebereinstimmung
mit Art. 78 und 79 des frithern Org.-Gesetzes (s. 0. 8. 484 N.1)
— allerdings die Cantone gegeniiber den Bundes-Justiz-
beamten zur Reclitshiilfe,!) und Art. 12 der Bundesstrafrechts-
pflege bezeichnet als Behorden, denen die Ausiibung der ge-
richtlichen Polizei des Bundes obliegt, auch die cantonalen
Staatsanwilte, sowie die Polizei- und Verwaltungsbeamten,
und verpflichtet sie, sobald sie eine Uebertretung der Bundes-
gesetze entdecken, unverziiglich die nétigen Vorsichtsmass-
regeln zur Feststellung des Tatbestandes, Sammlung von In-
dizien und event, Festnahme des Schuldigen vorzunehmen,
sowie dariiber an die competente Cantonsbehorde z. H. der
Bundesanwaltschaft zu berichten (Art. 13 und 14 das.).

Allein dariiber, in welcher Weise die cantonalen Beam-
ten fiir ihre diesfilligen Handlungen verantwortlich seien,
und welche Aufsichts- und Disciplinarbefugnisse dem Bunde
zustehen, um seinen Anordnungen auch bei den Cantonsbe-
hérden und ihren Organen Nachachtung zu verschaffen, resp.
die Nichtbefolgung oder Verletzung derselben zu ahnden, be-
stehen keinerlei gesetzliche Bestimmungen. — Ks ist nicht

1) Die Bestimmung ist in dem neuen Entwurf von Bundesrichter Hafner
(Art. 26) weggelassen, ohne dass die Motive hiefiir eine Erklirung geben.
S. jedoch u, S, 502,
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zu bestreiten, dass eine genauere gesetzliche Regelung dieser
Verhiltnisse im hichsten Grade wiinschbar und im Interesse
einer klaren Abgrenzung der Competenzen des Bundes und
der Cantone geradezu geboten erscheint. Die im Entwurfe
der Expertencommission vorliegende Novelle zum Bundes-
strafrecht hat hiezu einen Anfang gemacht, indem sie als
Zusatz zu Art. 53 des Gesetzes die Bestimmung aufstellt:
,Den Bundesbeamten sind cantonale Beamte gleichgestellt,
soweit sie in eidgen. Angelegenheiten mitzuwirken .berufen
sind.* (8. Zeitschr. f. schweiz. Strafrecht II1 S. 171.)

In einem Artikel der Neuen Ziircher Zeitung (Nr. 179. 1
und 180 v. 1889) betitelt ,,Der neue Bundesanwalt’* wurde
der Vorschlag gemacht, die Cantone sollten ihre gerichtliche
Polizei (politische und gemeine) dem DBunde abtreten und
die cantonalen Polizeiorgane einfach zu Bundesbeamten er-
nannt werden. — Iis liegt auf der Hand, dass diesem Vor-
schlag zur Zeit bedeutende practische und constitutionelle
Bedenken entgegenstehen, und wir halten deshalb dafiir,
dass wenigstens fiir die nachste Zeit, da auch die Schaffung
einer besondern Bundespolizei neben derjenigen der Cantone
nicht tunlich erscheint, der richtigste Ausweg der ist, dass
die simmtlichen cantonalen Polizeiorgane fiir alle in die Com-
petenz des Bundes fallenden polizeilichen Erhebungen und
Feststellungen (betreffen sie politische oder gemeine Ver-
gehen) unbedingt der Bundesgewalt, i. ¢. also der Bundes-
anwaltschaft unterstellt und in dieser Beziehung als Bundes-
beamte betrachtet werden. Kin constitutionelles Hinderniss
hiegegen besteht wol nicht, da, wie schon 6fters betont
wurde, dem Bunde zur Erfillung der ihm obliegenden Auf-
gaben auch die Mittel gegeben werden miissen. KEbenso
wenig konnen wir die in dem bereits citirten Artikel der
N. Z. Ztg. hiegegen geltend gemachten practischen Einwiirfe
— namentlich die Doppelstellung der cantonalen Polizeichefs
gegeniiber ihren cantonalen und eidgen, Vorgesetaten — als
durchschlagend anerkennen, da cine solche in unserem Bundes-
staate ja auch auf andern Gebieten (z. B, im Militirwesen)
ohne erhebliche Nachteile besteht.

-
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Das eben Gesagte gilt natiirlich nicht blos fiir die Stel-
lung des Bundesanwalts als Chef der sogen. politischen Po-
lizei (Fremdenpolizei), sondern in gleicher Weise auch fiir
seine Functionen als oberster Beamter der gerichtlichen
Polizei des Bundes iiberhaupt, wie sie durch das bereits
wiederholt citirte Gresetz iiber die Bundesstrafrechtspflege
(Art. 11 u. ff.) geregelt sind. Nach Vorschrift des letztern
(Art. 13) erstreckt sich die Bundespolizeigewalt auf alle
Uebertretungen von Bundesgesetzen, in Concurrenz mit den
cantonalen Polizeibehdrden, welche Bestimmung allerdings
dadurch eine Modification erleidet, dass eine Reihe von nach
Bundesrecht strafbaren Handlungen den Cantonen zur aus-
schliesslichen Verfolgung und Bestrafung iiberwiesen sind (s. u.
S. 501) und es dem Bunde iiberhaupt an speciellen Polizei-
organen zu diesem Zwecke mangelt. Immerhin wird der
Bundesanwaltschaft schon auf Grund der cit. Gesetzesbestim-
mungen auch hier die Oberaufsicht sowol tiber die canto-
nalen Polizeiorgane, als iiber die mit Ausfiihrung der betr.
Bundesgesetze speciell betrauten Bundesbeamten —asoweit
ihre Functionen polizeilicher Natur sind — eingerdumt wer-
den miissen, Wiinschbar ist es, dass auch diese schon im
gegenwirtigen Rechte begriindeten Befugnisse der Bundes-
anwaltschaft eine bestimmtere gesetzliche Normirung erhalten.

b) Die strafrechtlichen und strafprocessualischen Functionen des
Bundesanwalls.

Es sind dies diejenigen, deren Ausiibung schon unter
der frithern Gesetzgebung dem Bundesanwalt tibertragen war
und zu deren Wahrung das Institut der Bundesanwaltschaft
seiner Zeit tiberhaupt in erster Linie geschaffen wurde (s. o.
S. 484). — Sie werden bestimmt und umschrieben durch die
Strafrechts- und Strafprocessgesetze des Bundes, insbesondere
die bereits mehrfach erwihnten Gesetze iiber das Bundes-
strafrecht und die strafrechtlichen Bestimmungen der iibrigen
Bundesgesetze,!) sowie durch die Gesetze iiber die Bundes-

) Vergl. W olf, Bundesgesetzgebung S. 370. Gebhardt, Sammlung
der eidgen. Straf- und Strafprocessgesetze. Luzern 1889.
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strafrechtspflege und das Verfahren bei Uebertretungen
fiscalischer (und polizeilicher) Bundesgesetze (s. o. S. 485 f1.).
Dabei ist, wie schon bei Darstellung der polizeilichen Funk-
tionen des Bundesanwalts bemerkt wurde, darauf hinzu-
weisen, dass nach dem gegenwirtigen Rechtszustand sich
die materielle und formelle (processualische) Strafcompetenz
des Bundes Lkeineswegs decken, indem eine ganze Reihe
von bundesrechtlichen Strafbestimmungen nur von den Can-
tonalbehdrden nach cantonalen Processvorschriften gehandhabt
werden.') Der im Gesetze betr. fiscalische Uebertretungen
gemachte Versuch, auch fir derartige Fialle gewisse ein-
heitliche Processvorschriften aufzustellen, und mit Wahrung
der Interessen des Bundes auch vor den cantonalen Ge-
richten den Bundesanwalt zu betrauen (Art. 19 des Gesetzes),
hat in der spitern Gesetzgebung (namentlich auch schon
im Gesetz iber die Bundesstrafrechtspflege) keine Beach-
tung mehr gefunden und scheint practisch lingst obsolet
geworden zu sein.

Die TUnhaltbarkeit und Revisionsbediirftigkeit dieses
Rechtszustandes ist schon lange und je ldnger je mehr an-
erkannt worden (vgl. hieriiber L. Weber in Ztschr. f. schw.
Strafrecht I S. 361 ff.). Eine wenigstens teilweise Abhiilfe,
die natiirlich auch ihren Einfluss auf den Competenzkreis
der Bundesanwaltschaft ausiiben miisste und deshalb hier
etwas niaher zu betrachten ist, ist bereits vorgesehen in dem
Entwurf des Hrn. Bundesrichter Hafner betr. Revision des
Bundesgesetzes iiber die Bundesrechtspflege (Bern 1888). —
Nach demselben soll ,,in denjenigen nach eidgen. (resetzen
zu entscheidenden Strafsachen, welche entweder unmittel-
bar durch ein Bundesgesetz oder kraft bundesgesetzlicher
Erméchtigung (gemiss Art. 74 des Bundesstrafrechts) vom
Bundesrat den cantonalen Gerichten zur Beurteilung zuge-
wiesen werden, das Verfahren sich zwar im Allgemeinen
und vorbehaltlich besonderer bundesgesetzlicher Bestimmungen
nach den cantonalen Strafprocessgesetzen richten (Art. 86

1) 8. deren Aufzéilung bei Hafner, Motive S, 115—117.
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Entwurf). Dagegen verpflichtet der Entwurf (in Art. 87) die
cantonalen Anklagebehorden (Staatsanwaltschaften ete.) aus-
driicklich, auch in den nach eidgen. Gesetzen zu entscheiden-
den Strafsachen die Anklage vor den cantonalen Gerichten
zu betreiben, in gleicher Weise wie in den nach den can-
tonalen Strafgesetzen zu entscheidenden Straffillen. Die
Bezeichnung der im einzelnen Falle zustindigen Behorde er-
folgt durch die cantonale Regierung (Art. 87 Abs. 2). Da-
neben soll aber auch die Bundesanwaltschaft (der Entwurf
sieht noch keinen stindigen Bundesanwalt, sondern nur einen
vom Bundesrat ad hoc bestellten vor [s. Art. 9], und nimmt
hiefiir auch die cantonalen Staatsanwilte in Aussicht, vgl
Motive S. 133) befugt sein, bei den cantonalen Gerichten
die Amtsverrichtungen der Staatsanwaltschaft gemiiss den
cantonalen Gesetzen wahrzunehmen.

Wir halten diese Vorschlige fir durchaus gerechtfertigt
und zweckmissig und wiirden dieselben nur in der Richtung
noch erginzen, dass einerseits die betr. Artikel der jetzigen
stindigen Bundesanwaltschalt angepasst, andrerseits auch
die cantonalen Strafbehorden (Staatsanwaltschaften), dhnlich
wie dies oben beziiglich der cantonalen Polizeiorgane gefoi-
dert wurde, in eidgen. Strafsachen formlich der Bundesan-
waltschaft unterstellt wiirden, in deren Auffrag und unter
deren Aufsicht sie ihre beziiglichen Functionen auszuiiben
hitten (als Competenzdelegirte).

Der erwihnte Entwurf enthilt sodann noch die einheit-
liche Normirung der Cassationsbeschwerde ans Bundesgericht
gegeniiber den betreffenden Entscheiden der cantonalen
Instanzen (Art. 91 ff). Nach der bisherigen Gesetzgebung
war eine solche Cassationsbeschwerde nur in wenigen spe-
ciellen Fillen zulissig und vorgesehen?), wihrend der Ent-

1) Némlich — ausser gegen Urteile der Bundesassisen — nur bei Ueber-
tretungen fiscalischer Bundesgesetze (nach Art. 18 des betreffenden Gresetzes
8. 0. S, 485), des Banknotengesetzes (Art, 47 u, 48) und des Gesetzes iiber das
Versicherungswesen (Art. 11, — In allen andern Fillen ist nur eine An-
fechtang mittelst des staatsrechtlichen Reeurses moglich. Hafner Motive
S. 115 f).
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wurf dieselbe nun fiir alle nach Bundesrecht zu entschei-
denden Straffille (im Sinn des Art. 86) in Awussicht nimmt,
allerdings mit der Beschriinkung auf Verletzung einer eid-
gendssischen Rechtsvorschrift (des materiellen Strafrechts).
— Die Zweckmissigkeit und rechtliche Begriindung auch
dieser Vorschrift, wodurch eine schon lingst gefiihlte Liicke
in der Bundesrechtspflege ausgefiillt wird, ist einleuchtend,
was namentlich auch bei der letztjihrigen Versammlung des
schweizer. Juristenvereins allseitig anerkannt wurde.

Mit Einfithrung dieser Bestimmung wird natiirlich auch
der Geschiftskreis der Bundesanwaltschaft wesentlich er-
weitert, indem dieselbe in allen zur Cognition des Bundes-
gerichtes gelangenden Strafsachen — auch wo die Stellung
der Anklage vor den cantonalen Gerichten durch die canto-
nalen Staatsanwiilte erfolgte — als Vertreterin des Bundes
zu functioniren hat, gleichviel ob sie selbst oder der jewei-
lige Angeklagte die Cassationsbeschwerde erhoben hat.

Das Gesagte gilt in analoger Weise, sofern nach dem
eventuellen Entwurf Hafner (Art. 86 a—m) die Competenz
des Bundesgerichtes auch noch dadurch erweitert werden
sollte, dass demselben einzelne Strafsachen, von Gesetzes
wegen oder auf Anordnung des Bundesrates, zur erstinstanz-
lichen Beurteilung ohne Beiziehung von Geschwornen
zugewiesen werden. (Vgl. hieritber die Verhandlungen des
Juristenvereins vom Jahr 1889.)

Es diirfte angezeigt sein, diese Stellung des Bundesan-
waltes als Vertreter des Bundes in allen zur Cognition des
Bundesgerichts gelangenden Strafsachen bei Revision des
Organisationsgesetzes noch specieller zu beriicksichtigen als
es geschehen ist.

Zu erwihnen sind in diesem Zusammenhang noch die
cbenfalls die Competenzen der Bundesanwaltschaft beschla-
genden neuen Entwiirfe einer Novelle zum Bundesstrafrecht?)
— wodurch der Kreis der vor die eidgen. Assisen gehoren-
den politischen Verbrechen durch Hinzufiigung besonderer

) 8. Zeitschrift f. schweiz, Strafr, IIL. S. 174 ff.
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Strafbestimmungen gegen die Verbrechen der Anarchisten
und Polizeispione (Art. 48—48 quater) wesentlich erwei-
tert wird, — sowie der Entwurf eines Bundesgesetzes betr.
die Auslieferung gegeniiber dem Ausland!), der in Art. 23
Abs. 4 die Beteiligung des Bundesanwaltes bei der Vor-
untersuchung und bei der Hauptverhandlung vor dem Bundes-
gericht vorsieht. — Wir hielten es fiir die Stellung des Bundes-
anwaltes entsprechender, wenn demselben die betr. Func-
tionen vom Gesetze nicht blos facultativ, sondern obligato-
risch iiberbunden wiirden, da sie uns recht eigentlich zu
seinem Ressort zu gehoren scheinen.

¢) Die civilrechtlichen Befugnisse des Bundesanwalls.

Hieriiber enthédlt das Bundesgesetz in Art. 3 Abs. 4 nur
die Bestimmung, dass der eidgen. Generalanwalt ,auf be-
sondere Weisung hin“ die Eidgenossenschaft vor Gericht zu
vertreten habe.

Offenbar ist damit zunichst die Stellung eines Fiscal-
anwaltes gemeint, als welcher der Bundesanwalt den Bund
und die verschiedenen Departemente des Bundesrates in Fillen
zu vertreten hat, wo sie als Partei — sei es Kliger oder
Beklagte — vor den Gerichten spez. dem Bundesgerichte
(nach Massgabe der Art. 27 ff. des Org.-Ges.) am Civilpro-
cesse beteiligt sind (S. Botschaft des Bundesrats S. 631). —
Mit Recht macht das Gesetz diese Obliegenheit des Bundes-
anwaltes zu einer facultativen, blos ,auf besondere Weisung®
hin, und iiberldasst es daher vollstindig dem Gutfinden des
Bundesrates und der betr. Departementsvorsteher, ob sie die
Fithrung derartiger Processe dem Bundesanwalt oder eigens
dafiir bestellten Anwilten iibertragen wollen.

Letzteres wird vielleicht in allen denjenigen Fillen das
Richtigere sein, wo es sich um rein privatrechtliche Streitig-
keiten (Fiscalprocesse) handelt, indem die Tiatigkeit des
Generalanwalts wol schon durch seine offentlich rechtlichen

1) Das. S. 151 f£.
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Aufgaben in einem Masse in Anspruch genommen wird, dass
ihm die Fiihrung umfangreicherer Civilprocesse nicht mehr
zuzumuten ist.  Ueberdies hat man vom Standpunkt
der processualischen Gleichberechtigung der Parteien aus
begriindeten Anstand daran genommen, dass der Staat seine
Privatinteressen im Civilprocess durch die n#mliche Be-
hérde vertreten lasse, welche sonst zur Wahrung der Rechts-
ordnung auf dem strafrechtlichen und polizeilichen Gebiete
berufen ist, und der daher von vornherein gegeniiber den
privaten Parteien und ihren Vertretern eine gewisse Prépon-
deranz zukommt. — Es functioniren deshalb auch in Frank-
reich und verschiedenen deutschen Staaten die Beamten der
Staatsanwaltschaft in der Regel nicht als Vertreter des
Fiscus, sondern es sind hiefiir besondere Fiscalanwilte be-
stellt, wihrend allerdings in den schweizer. Kantonen den
Staatsanwilten gewdhnlich auch die gerichtliche Vertretung
des Fiscus iibertragen ist (vgl. hieriber den Anhang).

Ist demnach u. E. in dieser Beziehung eher eine Ein-
schrinkung des Wirkungskreises des Bundesanwalts wenig-
stens in praxi zu empfehlen, so halten wir dagegen die Ver-
tretung des Bundes durch denselben in allen denjenigen
Civilrechtsfillen fiir durchaus am Platze, wo es sich nicht
um reine Privatrechtsstreitigkeiten, sondern um Wahrung
offentlich-rechtlicher Interessen handelt. — Dahin gehoren
nach der gegenwiirtigen Bundesgesetzgebung namentlich fol-
gende, dem Bundesgericht zur Beurteilung zugewiesene Fille:

1. Klagen des Bundes gegen die Cantone auf Einbiir-
gerung von Heimatlosen, gemiiss Art. 6 des betr. Bundesge-
setzes (v. 3. Dec. 1850) und Art. 27 letzter Abs. des Org.-
Gesetzes.

(Die bez. administrative Voruntersuchung, die durch das
Specialgesetz vom 20. Dez. 1850 (s. o. S. 486) dem Bundesan-
walte iiberbunden war, bleibt wol am richtigsten, wie seit
dem Bundesbeschluss v. 23. Sept, 1856 (0. S. 489), dem hiefiir
bestellten besondern Beamten des Justiz- und Polizeideparte-
ments iiberlassen.)
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2. Expropriationsprocesse, gemiss Art. 28 a des Org.-
Gesetzes, soweit sie unter obigen Gesichtspunkt fallen.

3. Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den Eisen-
bahngesellschaften, gemiss Art. 28 c. des Org.-Gesetzes und
Art. 36 des Eisenbahngesetzes, insbesondere Entschidigungs-
forderungen im Sinne der Art. 14, 19, 24 und 33 des letztern
Gesetzes, und Streitigkeiten iiber die Richtigkeit vom Bun-
desrat beanstandeter Bilanzen, gemiss Art. b des Gesetzes
iiber das Rechnungswesen der Eisenbahnen (vom 21. Decem-
ber 1883).

(Letztere werden hier wegen des Zusammenhangs mit
den iibrigen Eisenbahnsachen aufgefiihrt, obschon sie eigent-
lich richtiger unter die administrativen Befugnisse der Bun-
desanwaltschaft subsumirt wiirden, wie denn auch das Ge-
setz (Art. 5 Abs. 3) bestimmt, dass sie nach dem fiir die
staatsrechtlichen Streitigkeiten vorgeschriebenen Verfahren
zu behandeln seien.)

Immerhin ist zu den angefithrten Fillen zu bemerken,
dass wegen ihrer mehr oder weniger technischen Natur da-
bei jeweilen in Frage kommen kann, ob deren Fiithrung nicht
speciell einem auf dem betr. Gebiet bewanderten Vertreter
iibertragen werden sollte.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nach Massgabe der
gegenwirtigen (Gesetzgebung der Geschiftskreis des Bundes-
anwaltes auf dem Gebiete des Civilrechts ein verhiltniss-
massig beschrankter ist. — ks ist nun aber im Sinne unserer
Aufgabe im weitern noch die Frage zu priifen, ob und auf
welchen Gebieten eine Erweiterung der beziiglichen Compe-
tenzen der Bundesanwaltschaft de lege ferenda angestrebt
werden sollte?

Die Stellung und Betitigung der Staatsanwaltschaft im
Civilprocesse hat sowol in den auswirtigen Staaten als auch
in den schweizerischen Cantonalrechten eine sehr verschie-
dene Regelung erfahren (vgl. hieriiber den Anhang). Wih-
rend in Frankreich (und den seinem Vorbilde folgenden Ge-
setzgebungen) die Staatsanwaltschaft als , Wichter des Ge-
setzes“ zur, wenigstens facultativen, Mitwirkung (als sog.
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partic jointe) in allen Civilprocessen vor den ordentlichen
Geerichten berufen ist und ihr sogar in einer Reihe von
Fillen die Fithrung der Civilklage als Hauptpartei (partie
principale) iibertragen, sowie das Recht der Cagsations-
beschwerde ,,zur Wahrung des Gesetzes (dans Vintérét
de la loi) auch gegen Urteile, die von den Parteien nicht
angefochten werden, eingerdiumt ist, — hat die derzeitige
Gesetzgebung des deutschen Reichs (Reichscivilprocessordnung
von 1879) die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft im- Civil-
processe auf Ehe- und Entmiindigungssachen beschrinkt. —
Die Verhandlungen des deutschen Juristentages aus den
Jahren 1861—1864 enthalten iiber diese Frage ein reich-
haltiges gutachtliches Material, wobei die beidseitigen Stand-
punkte, derjenige des franzosischen und des spitern deut-
schen Rechtes, ihre Vertretung gefunden haben, schliess-
lich aber allerdings die Anschauung die Oberhand gewann,
dass die Staatsanwaltschaft nur in Fillen, wo das 6ffentliche
Interesse (namentlich sogen. Prohibitivgesetze) in Frage
kommen, als Processpartei zuzulassen und hierauf ihre Tatig-
keit im Civilprocesse zu beschrinken sei (vgl. Verhandlungen
und Beschliisse des 3. deutschen Juristentags, bes. S. 96 ff,
und 447 ff., Referat Plank). — Insbesondere sprach sich
der Juristentag gegen die Titigkeit der Staatsanwaltschaft
als Nebenpartei (partie jointe) im Sinne des franzdsischen
Rechts, sowie gegen die Cassationsbeschwerde ,,zur Wahrung
des Gesetzes® als unnotig und unzweckmissig aus.

Was nun die Frage anbelangt, was fiir die civilrecht-
lichen Functionen dem schweizerischen Bundesanwalt event.
zu iibertragen sich empfehle, so fiallt wol eine Mitwirkung,
wie sie der franzosischen Staatsanwaltschaft im Civilprozesse
eingerdumt ist, schon deshalb von vornherein ausser Betracht,
weil dieselbe neben allen iibrigen Obliegenheiten die Krifte
eines Beamten bedeutend iibersteigen und einen ganzen Be-
amtenkorper, wie er fiir unsre Verhiltnisse kaum opportun
wire, erfordern wiirde. — Dagegen lisst sich der franzo-
sischen Auffassung der Staatsanwaltschaft eine gewisse Be-
rechtigung insoweit nicht absprechen, als der Staat allerdings
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auch in Civilprocessen, in denen er nicht directe als Partei
beteiligt ist, in gewissem Sinne interessirt sein kann. In den
meisten Féllen wird zwar die Wahrung und Beriicksichtigung
dieser Interessen, soweit es sich dabei um richtige Anwen-
dung und Auslegung der Gesetze handelt, schon durch die
Grerichte in geniigender Weise geschehen. Es gibt aber
doch auch solche Fille, wo es in hohem Grade wiinschbar
sein kann, dass die offentlichen Interessen dabei eine spe-
cielle Vertretung finden, da némlich, wo dieselben mit Pri-
vatrechten und Interessen collidiren und der Richter zwischen
beiden abzuwigen hat, Wir haben hier in erster Linie
die Ehe- und Civilstandssachen im Auge, soweit letztere
durch das eidgen. Recht normirt sind, und zwar sowol Ehe-
scheidungsprocesse als Klagen auf Nichtigerkldrung von Ehen
bezw. Einsprachen gegen Eheschliessungen (welch’ letztere
unter Umstdnden gemiss Art. 51 des eidgen. Civilstandsge-
setzes vom Bundesanwalte von Amteswegen als Kliger zu
betreiben sind). Nach den (esetzgebungen der meisten
Lénder (s. den Anhang) hat die Staatsanwaltschaft bei Khe-
scheidungen als sogen. defensor matrimonii zu functioniren,
wodurch {iibrigens nicht ausgeschlossen ist, dass sie mit
ibren Antriagen auch die Scheidungsklage unterstiitzen kann.
— Bei der bekanntlich sehr ungleichartigen Anwendung,
welche das eidgen. Ehegesetz in der Praxis der verschie-
denen Cantonalgerichte findet, wire gerade auf diesem Ge-
biete ein Organ zur Wahrung einer moglichst gleichmis-
sigen Handhabung des Gesetzes und Verhinderung miss-
briauchlicher oder offenbar unrichtiger Auslegung desselben
von grossem Werte. Zu diesem Zwecke miisste aber aller-
dings der Bundesanwaltschaft ein selbstindiges Rechtsmittel,
dhnlich der franzosischen Nichtigkeitsbeschwerde ,,im Inter-
esse des (Gesetzes (nur ohne deren rein theoretischen Effect)
eingerdiumt werden, indem gerade die missbriuchlichsten
Scheidungsurteile (bei gemeinsamen Scheidungsbegehren) sehr
oft durch Consens der Parteien in Rechtskraft erwachsen. —
Man konnte sich die Sache etwa so denken, dass die Bun-
desanwaltschaft, von irgend einer Seite, z. B. von der Hei-
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matsbehérde der Parteien, auf die Unhaltbarkeit eines can-
tonalen Urteils aufmerksam gemacht, befugt wire, gegen
dasselbe von sich aus ,,zur Wahrung des Gesetzes die
Weiterziehung ans Bundesgericht zu erkliren und dessen
Abéanderung zu beantragen, — wie sie auch in allen I'illen,
die von den Parteien ans Bundesgericht gezogen werden,
bei der Verhandlung ihre Antrige zu stellen hitte. — Natiir-
lich wire die practische Anwendung jenes Rechtsmittels aut
Fille besonders crasser Gesetzesverletzungen (grundlose Be-
willigung oder Verweigerung der Scheidung) zu beschrinken.

Die némlichen Befugnisse konnten der Bundesanwalt-
schaft auch eingerdumt werden mit Bezug auf anderweitige
Civilsachen, bei denen die Wahrung &ffentlich rechtlicher
Interessen und eine moglichst gleichmissige practische An-
wendung des Gesetzes deren Mitwirkung wiinschbar macht.
‘Wir nennen hier nur beispielsweise die Processe iiber Schutz
des geistigen und gewerblichen Eigentums, auf Grund der
Bundesgesetze betr. das Urheberrecht an Werken der Lite-
ratur und Kunst, den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken
und die Erfindungspatente, die in Frankreich ebenfalls zu
den sogen. causes communicables gehoren, wobei die Staats-
anwaltschaft ihre Conclusionen zu stellen hat; ferner Com-
petenzconflicte zwischen Bundes- und Cantonsbehirden
oder letzteren unter sich (Art. 56 und 57 Org.-Ges.), sowie
iiberhaupt das ganze Gebiet des internationalen bezw. inter-
cantonalen Privatrechts, namentlich auch Streitigkeiten auf
Grund des zu erlassenden Bundesgesetzes iiber die civilrecht-

lichen Verhiltnisse der Niedergelassenen u. s. w.?)
Man wird zugeben miissen, dass eine derartige Betitigung

der Bundesanwaltschaft auf dem Gebiete des Civilrechts na-
mentlich fiir die practische Rechtseinheit, d. h. die einheit-
liche Anwendung des eidgen. Rechts durch die cantonalen
Gerichte von sehr vorteilhaftem Einfluss sein konnte. — Auf
der andern Seite verhehlen wir uns nicht, dass einer solchen

) Unter den aufgestellten Gesichtspunkt fallen auch die meisten sogen.
staatsrechtlichen Recurse wegen Verletzung verfassungsmissiger Rechte ete.
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Ausdehnung ihres Geschiftskreises bei der gegenwirtigen
Organisation der Behorde sehr erhebliche practische Bedenken
entgegenstehen, und miissen uns daher, ohne uns selber ein
abschliessendes Urteil iiber die Frage zu erlauben, damit be-
gniigen, dieselbe hier aufzuwerfen und zur weitern Discussion
zu bringen.

d. Die administrativen Functionen des Bundesanwalls.

Ueber diese letzte Kategorie des Geschiftskreises der
Bundesanwaltschaft konnen wir uns kurz fassen, da die
wichtigsten ihrer diesheziiglichen Befugnisse, nidmlich die
polizeilichen spez. diejenigen betr. die Fremdenpolizei bereits
oben (8. 495 ff.) erortert worden sind, und eine erschopfende
Aufzilung der itbrigen hier in Frage kommenden kaum als
notwendig erscheint. Wir greifen daher nur die practisch
wichtigern heraus.

Ziindchst ist der Bundesanwalt als Organ der eidgen.
Justizverwaltung, soweit sie seinen Geschiftskreis beschligt,
zu betrachten. In dieser Stellung hat er die Oberaufsicht
itber die ihm wunterstellten eidgendssischen und cantonalen
Beamten auszuiiben. Auf die Wiinschbarkzit einer gesetz-
lichen Regelung des Verhiltnisses zu den cantonalen Organen
im Dienste der eidgen. Rechtspflege ist bereits oben hinge-
wiesen worden, Mit Bezug auf die eidgen. Beamten ist
hiefiir das Verantwortlichkeitsgesetz vom 9. Dec. 1850 (spez.
Art. 37 ff.) massgebend, welches die bez. Disciplinargewalt
dem Bundesrate tbertragt. De lege ferenda wire wol zu
empfehlen, dem Bundesanwalte selbstindige Disciplinarbefug-
niss gegeniiber seinen Unterbeamten einzuriumen, wie solche
auch den cantonalen Staatsanwilten zusteht.

Sodann wird der Generalanwalt speziell auch fiir die
nach Art. 5 Ziff. 10 des Bundesrathsbeschlusses betr. die
Organisation der Departemente von 1887 dem Justiz- und
Polizeidepartement iibertragene Vollziehung der bundesgericht-
lichen Civil- und Strafurteile!) und derjenigen, welche in An-

1) Vergl., Ges. iiber das Verfahren vor Bundesgericht in biirgerlichen

Rechtsstreitigkeiten Art, 187 ff, und Ges, iiber die Bundesstrafrechtspflege
Art. 193 ff.
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wendung eidgen. Gesetze von den cantonalen Gerichten er-
lassen werden (Ziff. 11 das.), als das geeignetste Organ zu
betrachten sein, und diirfte es sich rechtfertigen, die dies-
falligen Functionen definitiv seinem Geschiftskreis zuzuweisen.
Hiezu gehort natiirlich auch die Beaufsichtigung des Straf-
vollzuges in den cantonalen Gefingnissen mit Bezug aut
eidgen. Strafgefangene (gemiss Art. 26 und 199 der Bundes-
strafrechtspflege).

Im weitern kann, nach Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes dem
Greneralanwalt ,die Besorgung von Arbeiten auf dem Ge-
biete des Strafrechts iibertragen werden, welche in den
Geschiftskreis des eidgen. Justiz- und Polizeidepartements
fallen.“

Der Entwurf des Bundesrates lautete allgemeiner da-
hin, dass dem Generalanwalt alle in den betreffenden Ge-
schaftskreis gehorenden Geschafte durch die Bundesbehorde
iibertragen werden konnen. Erst im Nationalrat wurde die
Einschrinkung auf das Gebiet des Strafrechts hinzugefiigt,
wol um dadurch den Character des Bundesanwaltes ais
yCriminalisten des Bundes® speziell hervorzuheben. Sach-
lich rechtfertigt sich diese Beschriinkung wol nicht und es diirfte
dieselbe daher bei einer kiinftigen gesetzlichen Normirung
des Greschiiftskreises der Bundesanwaltschaft eher wieder fallen
gelassen werden, da dessen Mitwirkung, wie bereits gezeigt
wurde, auch auf andern Gebieten, namentlich dem des Civil-
rechts, wiinschbar und zweckdienlich sein kann.

Unter den Arbeiten, deren Besorgung dem Bundesanwalt
iibertragen werden kann, versteht das Gesetz wol in erster
Linie die Ausarbeitung von Gesetzesentwiirfen, wie sie durch
Z. 3 des bereits citirten Organisationsbeschlusses dem Justiz-
und Polizeidepartement zugewiesen sind (Vergl. bes. S. 829
des nationalriitlichen Berichtes). Auasserdem wird in der Bot-
schaft des Bundesrates (S. 631) namentlich Gewicht gelegt
auf die gutachtliche Tétigkeit des Bundesanwaltes, die , Vor-
bereitung der zalreichen Consultationen, welche die andern
Departemente immer mehr und mehr von dem Justizdeparte-
mente verlangen.“ Kine besondere gesetzliche Regelung er-
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heischt diese consultative Tétigkeit des Bundesanwalts natiir-
lich nicht. Es lasst sich hier nur noch die Frage aufwerfen,
ob dieselbe nicht, in analoger Weise wie dies oben beziiglich
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angedeutet wurde,
auch auf die dem Bundesrate iibertragene sogenannte ad-
ministrative Jurisdiction auszudehnen sei (vergl. Ziff. 9 des
bez. Beschlusses), wobei die Mitwirkung eines Organs der
eigentlichen Bundesrechtspflege gewiss von erheblichem Nutzen
sein konnte!

Was nun schliesslich noch die Frage betrifft, auf welchem
Wege die in den obigen Ausfithrungen erorterte gesetzliche
Normirung und Erweiterung der Competenzen des General-
anwaltes am richtigsten stattfinden konnte, so glauben wir,
dass hiezu das bereits in Revision befindliche Gesetz iiber
die Organisation der Bundesrechtspflege den geecignetsten
Anlass biete, in der Meinung, dass darin, wie es im frithern
Organisationsgesetz von 1849 der Fall war, ein besonderer
Abschnitt der Organisation der Bundesanwaltschaft und ihren
Befugnissen gewidmet wiirde.

Ausserdem werden auch die iibrigen eidgen. Gesetze,
namentlich diejenigen iiber das Bundesstrafrecht, die Bundes-
strafrechtspflege und die Auslieferung an fremde Staaten,
deren Revision teils bereits in Angriff, teils wenigstens in
Aussicht genommen ist, sowie ein allfillig zu erlassendes
Gesetz iiber die Handhabung der Fremdenpolizei, wol von
selber dazu fiithren, auch die Befugnisse des Bundesanwaltes
in den beziiglichen Materien niher zu normiren. Zum Erlass
eines beziiglichen Spezialgesetzes neben dem bereits in Kraft
stehenden scheint uns dagegen keine dringliche Veranlassung
vorzuliegen.
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Anhang.

Kurze Uehersicht iiber die Organisation und den Geschéftskreis
der Staatsanwaltschaft nach den Gesetzgebungen des Aus-
landes und der schweizerischen Kantone.

A. Frankreich.

Hier hat bekanntlich das Institut der modernen Staatsanwalt-
schaft (ministére public, auch ,le parquet* genannt) seinen Ursprung.?)
Schon im Mittelalter (seit dem 14. Jahrhundert) traten bei den
Parlamenten (Reichsgerichten) besondere, dem Anwaltstande ange-
horige Vertreter der Krone (gens du roi) auf, die nach der von

Alters her bestehenden Unterscheidung in procureurs — fiir den
schriftlichen Strafprozess — und avocats — fiir den miind-

lichen Civilprozess (plaidories) zerfielen. Urspriinglich wol bloss
fiir Wahrung der fiscalischen Interessen (Bussen, Confiscationen ete.)
bestellt, erlangte die franzosische Staatsanwaltschaft schon friih
die Stellung einer Vertreterin und Hiiterin der Offentlichen Inter-
essen iiberhaupt, sowohl im Civil- als im Strafprocess; nament-
lich lag ihr auch die Vertretung handlungsunfihiger oder ab-
wesender Personen, geistlicher und weltlicher Corporationen
u. s. w. ob.

Seine gegenwirtige Gestalt erhielt das Institut der Staatsan-
waltschaft im Wesentlichen durch die napoleonische Gesetzgebung
von Anfang dieses Jahrhunderts (Code de procédure civile von 1806,
Code d’instruection criminelle von 1808, und die verschiedenen Ge-
setze und Dekrete ,sur I'organisation judiciaire“ aus den Jahren
1808—18§10).

Danach ist die Staatsanwaltschaft, als Teil der staatlichen
Exekutivgewalt, dem Justizministerium unterstellt, dem auch die

1) Ueber die geschichtliche Entwicklung s. namentlich Faustin Hélie,
Traité de l'instruction criminelle 2. Aufl, Paris 1866. t. 1 8. 294 ff. Vergl,
ferner zum folgenden: Dalloz, Jurisprudence générale, Rép. méth. et alph.
(Paris 1855) t. 32 p. 1 ff. 8. v. Ministére public. Ortolan et Lebean,
Le ministére public en France (Paris 1831). L. Frey, Die Staatsanwalt-
schaft in Deutschland und Frankreich (Erlangen 1850),

Zeitsehr, fiir schweizerisches Recht. Neue Folge IX. 33
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Ernennung und Absetzung der staatsanwaltlichen Beamten zusteht.
Letztere kann, im Unterschied zu der Unabsetzbarkeit der Richter,
jederzeit erfolgen (amovibilité). Die innere Organisation des mini-
stére public ist eine streng hierarchische. An dessen Spitze steht
der procureur général beim Cassationshofe, dem 6 Generaladvo-
katen (avocats généraux) beigegeben sind. In analoger Weise be-
steht bei jedem Appellhofe ein Generalprokurator mit den niotigen
Generaladvokaten, und bei jedem ordentlichen erstinstanzlichen Ge-
richt ein procureur de la république (frither du roi) mit den er-
forderlichen Substituten (die nicht mehr den Titel avocats géné-
raux fithren) und Unterbeamten (commissaires de police, maires et
adjoints), die vor den Polizeigerichten und Friedensrichtern die
Functionen der Staatsanwaltschaft versehen. — Das bei einem
Grericht functionirende parquet steht zunfichst unter der Aufsicht
und Leitung des betr. procureur und sodann unter derjenigen des
procureur général der obern Instanz (Appell- resp. Cassationshof).
Fiir Fille von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem procureur
général und den avocats généraux bei den Appellgerichten ist eine
assemblée générale du parquet vorgesehen (durch Decret vom
6. Juli 1810, Art. 48 und 49), welche dieselben zu entscheiden
hat. — Jedes parquet bildet unter sich und den Gerichten gegen-
iiber ein Ganzes, so dass jedes Mitglied zu seiner Vertretung be-
fugt und berufen ist, daher die Paromie: ,Le ministére public est
un et indivisible.“

Die Unabhiingigkeit und Selbstindigkeit der Staatsanwalt-
schaft gegeniiber den Gerichten, von denen sie keinerlei Befehle
und Weisungen entgegenzunehmen hat,') geht so weit, dass die
Beamten derselben nicht einmal wiihrend der Sitzungen der Disci-
plinarbefugniss des Vorsitzenden unterstehen, und riigende Be-
merkungen gegen sie in gerichtlichen Urteilen schon als exces de
pouvoir betrachtet und cassirt worden sind (ef. Dalloz Nr. 54
und 55),

1) Gewisse Ausnahmen bestehen jedoch auch hier, so z, B, nach dem
Gesetz vom 31. April 1810 (Art. 11), wonach der Staatsanwaltschaft von
den vereinigten Appellhifen die Einleitung einer Untersuchung gegen ge-
wisse Civil- und Militirbeamte aufgegeben werden kann,
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Die Befugnisse der Staatsanwaltschaft lassen sich im Allge-
meinen dahin definiren, dass dieselbe im ganzen Gebiet der Rechts-
pflege das offentliche Interesse (l’ordr'e public) zu vertreten befugt
und verpflichtet ist, wesshalb sie von den Franzosen gern als avo-
cat oder ,oeil de la loi“ bezeichnet wird. — Zu diesem Zwecke ist
ihre Anwesenheit bei allen Sitzungen der ordentlichen Civil-
und Strafgerichte (nicht dagegen bei den ausserordentlichen Ge-
richten, namentlich den Handelsgerichten und Friedensrichtern) ge-
setzlich vorgeschrieben, ja sie wird geradezu als ,partie intégrante
des tribunaux“ bezeichnet, — Dagegen findet eine Mitwirkung der
Staatsanwaltschaft bei den Beratungen der Gerichte nur aus-
nahmsweise, — beim Cassationshofe und in Sachen, welche die
Justizverwaltung betreffen — statt.

Im Einzelnen lassen sich die wichtigsten Functionen des mini-
stére public in folgende Classen einteilen:

a) Im Strafprozess vertritt die Staatsanwaltschaft die action
publique als Anklagebehidrde in den durch die rechtliche Structur
des Anklageprozesses bedingten Formen: Antragstellung betr, Ein-
leitung und Durchfiihrung der Untersuchung durch den Unter-
suchungsrichter (juge d’instruction), und Erhebung und Vertretung
der Anklage vor Gericht, Ueberwachung des Strafvollzuges u. s. w.
Nur bei flagrants délits ist der Staatsanwaltschaft nach Art. 32
— 46 des c. d’instr. crim. die Vornahme selbstiindiger Unter-
suchungshandlungen zur Feststellung des Tatbestandes gestattet.
— Im Uebrigen diirfen ihre diesfilligen Functionen als geniigend
bekannt vorausgesetzt werden.

b) Im Civilprozess unterscheidet das franzosische Recht
zwischen der Stellung der Staatsanwaltschaft als Haupt- und als
Nebenpartei, partie principale und partie jointe. In derRegel
functionirt die Staatsanwaltschaft in Civilprozessen nur als partie
jointe. Als solche ist sie berechtigt, aber nicht verpflichtet,
neben den Parteien ihre Rechtsansichten dem Gerichte vorzu-
tragen und Antrige (conclusions) zu stellen, so weit das dffent-
liche Interesse in Frage kommt. Wie weit ihre Befugnisse hier
im einzelnen gehen, z. B. mit Bezug auf die Stellung selbstéin-
diger Einreden, Ergreifung von Rechtsmitteln u. s. w., ist viel-
fach controvers (vgl. Dalloz Nr. 91 ff.). Als offentliche Behorde
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steht ihr in allen diesen Fillen vor Gericht das letzte Wort zu;
auch unterliegt sie den gleichen Recusationsgriinden, wie die
Richter (art. 381 c. de proc. civ.).

Eine besondere Categorie innerhalb dieser Fille bilden die
sog, causes communicables, in denen die Vernehmlassung und
Antragstellung der Staatsanwaltschaft nicht bloss facultativ, son-
dern obligatorisch ist (bei Vermeidung der Nichtigkeit). Sie
haben ihren Namen daher, weil hier vor der Verhandlung die
Mitteilung der Acten an die Staatsanwaltschaft erfolgen muss, um
derselben Gelegenheit zur Vorbereitung zu geben. — In Art. 83
des code de procédure civile sind sie folgendermassen umschrieben :

1. Processe, welche die offentliche Ordnung (I'ordre public), den
Staat, die Dominen, Gemeinden, offentliche Anstalten, Schen-
kungen und Legate zu Gunsten der Armen betreffen.

2. Civilstands- und Vormundschaftssachen.

3. Competenzeinreden (déclinatoires sur incompétence).

4. Competenzconflicte (réglements de juges cf. art. 363 c. de
pr.) und Ausstandsbegehren (récusations et renvois pour pa-
renté et alliance).

b. Syndicatsklagen (prises & partie, art. 105 ff. c. pr.).

6. Processe von Ehefrauen, die nicht ,,autorisirt‘‘ (processfihig)
sind, oder wenn es sich um Dotalsachen handelt; — ferner:
Processe von Minderjihrigen oder unter Curatel Stehenden.

7, Processe, welche unbekannt Abwesende betreffen.

Dazu gehoren ferner, gemiiss anderweitigen Gesetzes-
bestimmungen :

8. Ehescheidungen und Trennungen (séparation de corps art.
239, 293, 310 c. civ. und 879 c. pr.).

9. Adoptionen (c. ¢. 354/56).

10. Patentstreitigkeiten (loi sur les brevets d’invention vom 6.
Juli 1844).

11. Incidentalstreite iiber die Aechtheit von Urkunden (faux in-
cidents civils; art. 249/51 c. pr.), sowie iiber Edition und
Rectification amtlicher Documente (c. pr. 856).

12. Streitigkeiten im Concurse iiber Teilung, Collocation und
Giiterabtretung (c. pr. 668, 762, 900).

Ueberhaupt kann die Mitteilung der Acten in allen Fillen
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von der Staatsanwaltschaft verlangt oder vom Gerichte angeordnet
werden (Art. 83 c. pr. letzter Absatz).

Die processualische Stellung der Staatsanwaltschaft ist in
diesen Fillen eine vollig freie, d. h. sie ist keineswegs verpflichtet,
ihre Antrige zu Gunsten derjenigen Partei zu stellen, in deren
Interesse ihre Mitwirkung vom Gesetze vorgeschrieben ist, sondern
kann auch gegen dieselbe concludiren., Da in allen derartigen
Fillen das offentliche Interesse in Frage kommt, so sind dieselben
der Disposition der Parteien mittelst Vergleiches entzogen (Art.
2004 c. pr.).

Als partie principale functionirt die Staatsanwaltschaft
bloss ausnahmsweise in denjenigen Fillen, wo das offentliche Inter-
esse eine selbstindige Klagestellung erfordert!) oder es sich um
Personen handelt, die sich nicht selber vor Gericht vertreten bezw.
vertreten lassen konnen, — Als eigentliche Processpartei unterliegt
die Staatsanwaltschaft in diesen Fillen keiner Recusation, wol aber
den fiir die gewdhnlichen Parteien geltenden Vorschriften.

Die wichtigsten hieher gehiorenden Fille sind folgende:

1. Klagen auf Rectification von Eintrigen in die Civilstands-
register (Art. 50, b3 und 99 ec. civ.). |

2. Klagen auf Ungiiltigerklirung von Ehen (Art.184,190/91 cod.).

3. Klagen auf Bevormundung von Geisteskranken (Wahnsinnigen)
(Art. 491 c. c.).

4. Antragstellung betr. die Versorgung der Kinder wiithrend des
Scheidungsprocesses (Art, 267 c. c.).

5. Vertretung von Abwesenden bei gerichtlichen Abwesenheits-
erklirungen (c. c. 116.).

6. Vertretung der Ehefranen und Bevormundeten gegeniiber
Klagen ihrer Eheminner und Vormiinder auf Reduction der
gesetzlichen Hypotheken (Art. 2145 c. c.).

7. Vertretung der Interessen testamentarischer Substitutionserben
(Art. 1057 c. c.).

8. Klagen auf Nichtigerklirung von Erfindungspatenten, unter
gewissen Voraussetzungen (Art. 37 des Ges. vom 6. Juli
1844) u. s. w.

1) Wird die betr. Klage von einer Privatperson betrieben, so fallen
auch diese Fille unter die causes communicables. -
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Dagegen tritt die franzosische Staatsanwaltschaft nicht auf
als Vertreterin des Fiscus und der verschiedenen staatlichen Ad-
ministrationen, die vielmehr ihre Vertreter aus dem Anwaltsstande
willen (e. pr. art. 69). Friiher war derselben bloss die Vertre-
tung der Krondominen und der Civilliste des Monarchen iibertragen
(Ges. vom 8. Nov, 1864).

Einer besondern Erwiéhnung bedarf endlich noch die Stellung
der Staatsanwaltschaft beim Cassationshofe (cour de Cassation) zu
Paris. Hier ist ihre Mitwirkung in allen zur Verhandlung ge-
langenden Processen obligatorisch, wie in den causes com-
municables bei den Untergerichten. Ausserdem steht ihr das Recht
zu, im Interesse des Gesetzes (,dans I'intérét de la loi*) gegen alle
Urteile der Untergerichte das Bechtsmittel der Cassation wegen
Gesetzes- und Formverletzungen zu ergreifen, wobei jedoch, auch
wenn die Cassation ausgesprochen wird, das cassirte Urteil fiir die
Parteien in Rechtskraft verbleibt, falls dieselben nicht selber die
Nichtigkeitsbeschwerde erhoben haben.

¢) In administrativer Beziehung sind die Fune-
tionen der franzosischen Staatsanwaltschaft ebenfalls von der
manigfachsten Art. — Sie iibt in der Person der procureurs géné-
raux die Aufsicht iiber die gesammte Justizverwaltung und Rechts-
pflege aus, iiber deren Gang sie alljiihrlich vor den Appellgerichten
Vortrag zu halten und dem Justizministerium Bericht zu erstatten
hat. Sie iiberwacht die Fiihrung der Gerichtsprotocolle und der
bez. Ausfertigungen, der Civilstandsregister etc. und hat bei zal-
reichen Geschiiften der sogen. freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzu-
wirken. Sie fiihrt die Oberaufsicht liber die Beamten der gericht-
lichen Polizei (officiers de la police judiciaire), wozu auch die
Untersuchungsrichter (juges d'instruction) gehoren, wie iiber die
simmtlichen Beamten der Staatsanwaltschaft (officiers ministériels),
gegeniiber denen ihr auch eine gewisse Disciplinarbefugniss zu-
steht. Auch gegen Richter, Notare und Anwilte ist sie zur Ein-
leitung von Disciplinaruntersuchungen befugt. Endlich vermittelt
sie den Verkehr zwischen der Executivgewalt und den Gerichten
mit Bezug auf den Vollzug der Gesetze.

Die franzosische Organisation der Staatsanwaltschaft haben im
wesentlichen recipirt: Belgien, Holland und Italien,
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B. Deutschland.?)

Die heutige deutsche Staatsanwaltschaft ist im wesentlichen
eine Nachbildung der franzisischen, mit Beschrénkung ihres Wir-
kungskreises hauptsiichlich auf das Gebiet des Strafprocesses.

Zwar findet sich schon in dltern deutschen Gerichtsordnungen,
so namentlich in der preuss. Allgem. Gerichtsordnung vom Jahr 1793
und im Verfabren vor dem Reichskammergericht ein dhnliches Institut,
das sogen. Fiscalat, das die Interessen des Staates sowol in Civil-
als Strafprocessen zu vertreten, und in Preussen speciell auch bei
der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Justizaufsicht mitzuwirken
hatte. Allein zn einer allgemeinen Ausbildung und Einfiilhrung ge-
langte dieses Institut nicht.

Der Anstoss zor Reception der Staatsanwaltschaft nach fran-
zosischem Muster ging aus von den Rheinlanden, wo dieselben
unter der franzosischen Herrschaft, im ersten Jahrzehnt des Jahr-
hunderts, eingefiihrt worden war und sich bewihrt hatte. Ausser-
dem besassen vor 1848 nur wenige deutsche Staaten eine Staats-
anwaltschaft mit sehr beschriinktem Wirkungskreise, so Baden
seit 1831, urspriinglich nur fiir Pressdelicte und Amtsehrverletzungen,
Wiirtemberg seit 1843 fiir schwere Straffille, Preussen It.
Verordnung vom 28. Juni 1844 fiir Ehesachen, Bayern (schon
seit 1813) fiir Standrechtsfille vor den Militdrgerichten. Erst
in Folge der politischen Bewegung des Jahres 1848 wurde die
Staatsanwaltschaft in fast allen deutschen Staaten wenigstens fiir
den Strafproress, in Verbindung mit dem miindlichen Anklagever-
fahren und den Geschwornengerichten, eingefithrt Zur Mitwirkung
im Civilprocesse, wie im franzosischen Recht, wurde die Staats-
anwaltschaft nur beigezogen durch die Processordnungen von
Hannover (1850), Braunschweig, Oldenburg und Bayern (1869),
im einzelnen wieder mit vielfachen Beschrinkungen, sowie speciell
fiir Ehesachen auch in Preussen und Baden (Proe. Ord. v. 1864).

Die Processgesetzgebung des deutschen Reichs vom Jahr 1879
tiberlisst zwar die Organisation der Staatsanwaltschaft, mit Aus-
nahme der Reichsanwaltschaft, den Einzelstaaten und bestimmt nur,

1) Vgl. hiezu Keller, Die Staatsanwaltschaft in Deutschland (Wien 1866),
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dass dieselbe in ihren Amtsverrichtungen von den Gerichten unab-
hiingig sein solle (§ 151 des Gerichtsverf.-Ges.), und dass ihr
keinerlei richterliche Geschiifte oder Dienstaufsicht iiber die Richter
iibertragen werden diirfe (Art. 152). Dagegen beschriinkt sie die
processualische Titigkeit der Staatsanwaltschaft in der Hauptsache
auf den Strafprocess (s. R. Pr. 0. §152) und sieht im Civilprocess
eine Mitwirkung derselben nur vor in Ehe- und Entmiindigungs-
sachen. In erstern, inshes. bei Ehescheidungen, ist die Mitwirkung
der Staatsanwaltschaft blos facultativ (§ 569 der R. C. P. 0.),
wihrend die urspriingliche Regierungsvoriage sie obligatorisch er-
klirt hatte. Der Staatsanwalt ist von allen Terminen von Amts-
wegen in Kenntniss zu setzen und kann sich iiber die zu erlassende
Entscheidung gutachtlich Hussern, und sofern es sich um die
Aufrechterhaltung einer Ehe handelt, neue Tatsachen und
Beweismittel vorbringen; dagegen steht ihm gegen die betr. Urteile
keinerlei Rechtsmittel zu. Ausserdem ist die Staatsanwaltschaft
zu selbstindiger Erhebung der Klage auf Nichtigerklirung
einer Ehe bezw. zur selbstindigen Betreibung einer derartigen
bereits eingeleiteten Klage berechtigt, in welchem Falle sie aunch
Rechtsmittel ergreifen kann und iiberhaupt als eigentliche Process-
partei erscheint (§ 586 u. 589 ff. der R. C. P. 0.).

Im Entmiindigungsverfahren findet eine Mitwirkung der Staats-
anwaltschaft in der Regel nur bei Entmiindigung wegen Geistes-
krankheit statt. Hier kann der Staatsanwalt entweder von sich
aus den Antrag auf Entmiindigung stellen oder ein bereits von
anderer Seite eingeleitetes Entmiindigungsverfahren selbstindig be-
treiben, und gegen einen die Entmiindigung ablehnenden Beschluss
Beschwerde fiithren (§ 595, 597 u. 604 der R. C. P. C.); er kann
aber umgekehrt auch gegen einen die Entmiindigung aussprechen-
den Gerichtsbeschluss im Interesse des zun Entmiindigenden die An-
fechtungsklage (§ 605) und den Antrag auf Wiederaufhebung bhezw.
die Wiederaufhebungsklage (§ 616 u. 620) stellen.

Bei Entmiindigung wegen Verschwendung hat die Staatsanwalt-
schaft nur insoweit mitzuwirken, als die Anfechtungs- und Wieder-
aufhebungsklage beim Mangel eines andern Beklagten gegen sie zu
richten ist (§ 624 u. 626).

Die Befugnisse der Staatsanwaltschaft mit Bezug auf die frei-
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willige Gerichtsbarkeit und die Justizverwaltung sind, wie bereits
bemerkt, Sache der Gesetzgebung der Einzelstaaten und werden
durch dieselbe sehr verschieden geregelt.

In Oesterreich ist die Titigkeit der Staatsanwaltschaft, nach-
dem dieselbe im Jahr 1850 ganz nach franziosischem Muster auch
im Civilprocess versuchsweise eingefiihrt worden war, wieder auf
das Gebiet des Strafprocesses beschriinkt worden (vgl. Strafprocess-
ordnung von 1873), auf dem ihr auch eine gewisse Justizaufsicht
zusteht. In Ehesachen war friilher der ,Finanzprocurator®, spiiter
ein anderer ,rechtschaffener und verstindiger Mann® als Verteidiger
der Ehe fiir jeden einzelnen Fall bestellt (s. Biirgerl. Ges.-Buch
§ 97 u. 112).

C. England, Schottland und Nordamerika.

Das frithere englische Recht kannte kein der modernen Staats-
anwaltschaft gleichartiges Institut, da es die Verfolgung sowol
straf- als civilrechtlicher Rechtsverletzungen ausschliesslich auf den
Weg der Privatklage verwies. Soweit dabei der Staat bezw. die
Krone direct beteiligt war, konnten sie sich durch ihre Anwiilte
(den attorney oder solicitor general) vertreten lassen, denen aber
keine weitergehenden Befugnisse als die gewdshnlichen Parteirechte
zustanden. — Dieser Zustand wurde schon lingst als ein unge-
niigender empfunden; allein erst im Jahre 1879 wurde durch die
sogen. Prosecution of offences act (st. 42 und 43 Viec-
toria c. 22)') das Amt eines Directors of public prosecutions mit
verschiedenen Unterbeamten eingefiihrt, welchem die Einleitung der
Strafprocesse unter der Oberleitung des Attorney general iiber-
tragen ist. Die Fiihrung der Anklage vor den Gerichten ist da-
gegen nach wie vor Sache der privaten Anwiilte. Auch ist das
Einschreiten des public prosecutors auf Fille von besonderer Wich-
tigkeit oder Schwierigkeit, oder solche, wo die Beteiligten nicht
selber einzuschreiten im Stande sind, beschriinkt. — Fiir Civil-
processe, in denen die Krone oder einzelne Administrationen be-
teiligt sind, haben dieselben ihre besondern Privatanwilte.

) Vgl. Annuaire de législation étrangére 9éme année. 1880 p. 13 ff,
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In Schottland und teilweise anch in Irland bestand da-
gegen schon von Alters her das Amt eines oOffentlichen Ankligers,
der in Schottland den Titel Lord advocate trigt und dem ver-
schiedene Stellvertreter und Unterbeamte (procurator fiscal) beige-
geben sind. Diesen liegt die Fiihrung der Voruntersuchung sowie
die Stellung der Anklage ob. Eine Privatstrafklage ist nur mit
Zustimmung des Lord advocate zulissig.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika endlich
treffen wir meistenteils eine Nach- und Weiterbildung der schot-
tischen Staatsanwaltschaft, der in einzelnen Staaten auch civil-
processualische Functionen (inshesondere die Vertretung der Graf-
schaften [counties], der offentlichen Fonds, sowie wegen Geistes-
krankheit Bevormundeter) iibertragen sind.

Bei dem DBundesgerichte functionirt ein Attorney general,
unter dem die Districtsprocuratoren — bei den Districtsgerichten
— stehen. Derselbe ist zugleich Vorstand des Justizdepartements
(Law-Department). Seine Aufgabe besteht in der Betreibung der
Processe, bei denen die Vereinigten Staaten beteiligt sind, sowie
in Erteilang von Rechtsgutachten z. H, des Priisidenten und der
Departementsvorsteher.)

D. Die schweizerischen Cantone.

Auch in der Schweiz erfolgte die Einfiihrung der Staatsan-
waltschaft — bisweilen unter dem Namen ,offentlicher Ankliger¢
(accusatenr public) — meistens nach franzisischem Vorbilde, aller-
dings mit sehr verschiedener Gestaltung ihres Wirkungskreises.

Ausschliesslich fiir Strafsachen — und allenfalls auch
fiir die Vertretung des Fiscus in Civilsachen - - ist die Staats-
anwaltschaft bestellt in den Cantonen: Ziirich, Luzern, Uri,
Schwyz, Ob- und Nidwalden, Glarus, Zug, Solo-
thurn, Appenzell A- und I-Rh., St. Gallen, Grau-
binden, Aargau und Neuenburg.

Eine weiterreichende Wirksamkeit, namentlich auch in civil-
rechtlicher Beziehung, weisen der Staatsanwaltschaft dagegen an,
die Gesetzgebungen folgender Cantone:

") Vgl. Riittimann, N, Amerikan, Bundesstrafrecht § 277 I S. 325,
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Bern: Gesetz betr. Vereinfachung und Abkiir-
zung des Civilprocessverfahrens von 1883: § 42
und 43. Danach steht der Staatsanwaltschaft ein Interventions-
recht zu in allen Fillen, ,bei welchen das offentliche Interesse in
der Weise beteiligt ist, dass sie nicht der willkiirlichen Verfiigung
der Parteien iiberlassen werden konnen, sondern die Einwirkung
der Staatsgewalt offen bleiben muss* (so namentlich Civilstands-
streitigkeiten); sie kann zu diesem Ende ,jederzeit und in jeder
Instanz Einsicht der Acten verlangen, bei der Processinstruction
die Parteivortriige ergiinzen und selbstindige Rechtsbegehren stel-
len, bei der Beurteilung des Streites selbst ohne vorherige Ein-
mischung das oOffentliche Interesse verfechten und endlich auch
gegen benachteiligende Verfiigungen der Gerichte von sich auns die
gesetzlichen Rechtsmittel anrufen.“ Speciell ist ihre Teilnahme
auch in Ehescheidungssachen vorgesehen (§ 299 des Ges.). —
Ferner iiberbindet das Gesetz iiber die Organisation
der Gerichtsbehdrden von 1847 (in § 59 ff.) der Staats-
anwaltschaft die gesammte Justizaufsicht, insbesondere auch die
Beanfsichtigung des Gemeinde- und Vormundschaftswesens und der
Civilstandsregister (§ 62 und 67).

Freiburg (loi sur l'organisation judiciaire von 1848, §
145 ff.) bestimmt die Functionen der Staatsanwaltschaft in &hn-
licher Weise wie Bern,

Basel (Civilprocessordnung von 1875, § 27) erklirt die
Mitwirkung der Staatsanwaltschaft obligatorisch bei Streitig-
keiten iiber den Familienstand, Ehescheidungs- und Nichtigkeits-
klagen, Bevormundungen und Verschollenheitserkldrungen; das
Recht zur Antragstellung und zur Appellation ist dagegen facul-
tativ.

Baselland beschrinkt die Titigkeit der Staatsanwaltschaft
im Civilprocesse auf die Vertretung des Fiscus und der cantonalen
Kirchen-, Schul- und Armengutsverwaltungen und auf die Begut-
achtung von hechtsfragen.

Schaffhausen iibertriigt seiner Staatsanwaltschaft speciell
aunch die Vertretung minderjihriger Bevormundeter, und

Thurgau iiberhaupt die Intervention in Vormundschafts-
sachen.
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Tessin verlangt eine Begutachtung der Staatsanwaltschaft
speciell bei Competenzconflicten zwischen Gerichts- und Verwal-
tungsbehorden, sowie bei allen Civilstands- und Ehestreitig-
keiten etc.

Waadt (Code de procédure civile von 1869, Art. 102) be-
stimmt die Functionen der Staatsanwaltschaft im Civilprocess ganz
dhnlich, wie das franzosische Recht (procés olt I'ordre public est
intéressé, — conc. I’état civil des personnes et les actes de I'état

civil — prise & partie — interprétation des traités — questions
de déclinatoire — séparation de biens — procés des personnes
mineures, étrangéres ou absentes du pays ete.) — sowie in Fillen

der freiwilligen Gerichtsbarkeit (procédure non-contentieuse —
art. 501).

Wallis (Gesetz von 1841) kennt, ausser dem Strafprocess,
nur eine Mitwirkung der Staatsanwaltschaft bei der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (Vormundschaftssachen, Verschollenheitserkldrun-
gen etc.).

Genf (loi sur l'organisation judiciaire von 1819, Art. 107/8
und Procédure civile von 1819, Art. 96 —100 etc.) hat #hnliche
Bestimmungen, wie Waadt. Doch ist hier die Teilnahme und
Antragstellung der Staatsanwaltschaft an den Civilprocessen des
Staats, der Gemeinden, der offentlichen Anstalten, betr. den Civil-
stand, in Sachen von Handlungsunfihigen ete. obligatorisch.

Aus dieser kurzen Uebersicht, die keineswegs den Anspruch
auf Vollstindigkeit erhebt, mag ersehen werden, wie verschieden
die Befugnisse der Staatsanwaltschaft in den einzelnen Schweizer
Cantonen normirt sind.



	Der Eidgenössische Generalanwalt und die ihm einzuräumenden Befugnisse de lege ferenda

